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Hei der unterzeichneten Kasse (3—4000 Mitglieder und Familien-

hilfe) ist die Stelle eines

Kassengehilfen
möglichst bald dauernd zu besetzen. Bewerber müssen in der

sozialen Gesetzgebung bewandert und eventuell fähig sein, den

Geschäftsführer zu vertreten. Dienstordnunpsmäßiges Anfangs¬

gehalt 1400 Mark, steigend in 14 Jahren um 60 Proz. Teuerungs¬

zulagen monatlich 100 Mark und für jedes Kind bis 15 Jahren

12,50 Mark. Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf und etwaigen

Zeugnissen an die Geschäftsstelle, Bismarckstraße 10, erbeten.

Allgemeine Ortskrankenkasse der Stadt Schleswig.
Staroitzky« Vorsitzender. [TM

„Donziieß Wüsche-
Berlin NO 18, Waßmannstraße 19

SiBtBüe tau- ond Dameo-Leiliwssdie wird angetan
Spez.: Oberhemden-Reparatur ? Kragen enger machen

Damen-Leibwäsche wird neu mit Spitzen besetzt.

Bote holt und bringt Wasche ins Haus.

Volle Garantie für die Wäsche wird übernommen.

Kollegen and Kolleginnen erhallen 10 Prozent.

Im Februar d. J. erschien und ist durch

den unterzeichneten Verlag zu beziehen:

Arzneiuerordnungsbuch
Hr die Krankenkassen Berlins und derVororte pro 1919
Preis pro Exemplar 3,25 Mk. inkl. Porto.

Wir empfehlen jeder Krankenkasse,
sich ein solches Buch zu beschaffen.

feriag der Zentralkommission der Krankenkassen Berlins

ond der Vororte, Berlin C 25, AleianderstraBe 39-40.

Allgemeine Ruhegehaltsversicherung
Deutscher Krankenkassen < Sitz Weimar

Rechtsfähiger Verein nach $ 22 BGB.

unter der Aufsicht des Staatsministeriuras in Weimar.

£weck. Sicherung von Ruhegehalt, Witwen- und Waisenversor-

===== gung, Heilverfahren für Angestellte im Dienste deutscher

Krankenkassen.

Rückversicherung der Angestellten auf unbeschrankte Zeit,
wenn der Antrag bis zum 31. Dezember 1919 gestellt wird.

Weiterversicherung nicht mehr im Kassendienste tätiger
Angesteliter.

deltrmubereditfgt sind alle im § 225 Absatz l RVO. bezeichneten

Krankenkassen und alle in den §§ 406 u. 414RVO.genanntenVerbände.

Auskunft erteilt und Zusendung Aer Drucksachen bewirkt

Die Verwaltung. Weimar, Postschliettfach IS.

<p »1

r

Herbert Gehrke
Berlin-Schöneberg
Kolonnenstraße 26

a Schreibmaschinen s

Farbbänder

Kohle-u.Durchschlag-
h Papiere b [**

Reparatur-Werkstatt

p{ Fernspr.: Nollendorf 203 s

Kg» ==ir=Vj

Hoher Nebenverdienst

¦ bietet sich jetzt durch Vertrieb meiner I

neuesten Sicherheits-Rasierapparate |
R. Hemmerimg, Charlottenbnrg 67

Scharrcnstratie 38. [%

„Der Bureauangestellte"
u. „Volkstums. Zeitschrift"

Jahrg. 1908 1918,uneingebunden
zu verkaufen. Nähere Auskunft

erteilt Ortsgruppe Groß-Berlh .

Stralauer Straße 56.

Auskunft umsonst bei

chverhSrigkeit •
Ohrgeräusch, nerv. Ohrschmer*

Ober unsere tausendfach bewährten, paterv
amtlich geschützten

Hörtrommein.
Bequem u. unsichtbar zu trafen. Glänzende

Anerkennungen.

Sanis Versand München 193 b

>»??»?•?• •?••

erteilt Kollegen theoretischen

und praktischen Unterricht in

Notariat? Gefl. Angebote mit

Honoraransprüchen unt. P. K. N.

an die Exped. d. Zeitschr. erb.

REDEN
muH ein Angestelltenrat können, wenn tx

sich Geltung verschaffen will. Aber and)

Jeder andere muß seine Gedanken fc

v< llendet ausdrücken können. Wollen Sit

Ihren Fortschritt, dann bestellen Sie sofor

das Buch

„Wie werde ich Redner/1

Prospekt kostenlos. Verlieren He kein«

Zeit! bs heißt: Bete kurz, denn Zeit ist

Geld! Nur wenn Sie verstehen, schnf'i

entschlossen vorzugehen, werden Sie In

Wirtschaftskampf sich und Ihrer Organ;
sation zum Sieg verhelfen.

Lichthort-Vertriebsges. H. Schulte,
Oelzc i. Thur. IIa.

Bettnässen
Befreiung sofort. Alter und Geschlec

angeben. Auskunft umsonst.

Senis Versand München 1^

6434?516
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Die Berechnung der Unterstützungsdauer
gemäß §§ 183. 188 RVO.

Von Gustav Wasewitz, Berlin.

Trotzdem sich die Kommentare zur Reichs¬

versicherungsordnung, die Literatur und Recht¬

sprechung mit den §§ 183, 188 RVO. in ein¬

gehender Weise beschäftigt haben, beweisen die

iich immer wiederholenden Anfragen in der Fach¬

presse und die aus der Handhabung dieser Ge¬

setzesbestimmungen herrührenden Streitigkeiten
doch, daß über ihre Auslegung und ^Anwendung
noch recht erhebliche Unklarheiten bestehen. Im

Jahrgang 1915 Nr. 12 der „Volkstüml. Zeitschr.44

hat deshalb bereits Huhnfleisch zur Auslegung
des § 183 Stellung genommen, jedoch nicht die

hauptsächlichste Zweifelsfrage, die Berechnung
der Unterstützungsdauer — besonders bei Zu-

samtnenziehung von Unterstützungsperioden —
und ihre Wirkung auf den § 188 berührt. Es soll

deshalb an dieser Stelle nochmals eine zusammen¬

fassende Besprechung erfolgen.
Nach der Vorschrift des § 183 endet die

Krankenhilfe spätestens mit Ablauf der 26. Woche
nach Beginn der Krankheit, wird jedoch Kranken-

ld von einem späteren Tage an bezogen, nach

diesem. Fällt in den Krankengeldbezug eine Zeit,
in der nur Krankenpflege gewährt wird, so wird
diese Zeit auf die Dauer des Krankengeldbezuges
i>is zu 13 Wochen nicht angerechnet. Ist Kranken¬

geld über die 26. Woche nach Beginn der Krank¬
heit hinaus zu zahlen, so endet mit seinem Bezug
auch der Anspruch auf Krankenpflege.

Die Unterstützungsfrist wird mit dem Tage
in Lauf gesetzt, an welchem die erste Unter¬

stützung wegen Krankheit gewährt worden ist.
*)er Versicherte hat das Recht, die Unterstützung
und den Lauf der Frist nach seiner Wahl aus¬

zulosen. Aus diesem Wahlrecht ist aber nicht

^twa herzuleiten, daß er je nach seinem Belieben
die Unterstützung fortlaufend oder mit beliebigen
nterbrechungen in Anspruch nehmen kann. Hat

einmal die Unterstützung begonnen, so ist auch
^ie Uiiterstützungsfrist in Lauf gesetzt, und wenn

zuerst nur Heilbehandlung gewährt wurde und

erst später Erwerbsunfähigkeit eintritt, so be¬

rechnet sich von diesem Zeitpunkte an auch die

Frist für den Krankengeldbezug, ohne Rücksicht

darauf, ob der Versicherte das Krankengeld etwa

erst von einem späteren Zeitpunkte ab beziehen

will (vgl. Hahn, Anm. 2d, Hoffmann, Anm. 4 zu

§ 183, Entscheidung des RVA., 4. Rev.-Senat vom

22. April 1914 sowie Entscheidung des Bayr. LVA.
vom 5. Juli 1915). Tritt zu der bestehenden

Krankheit während der Unterstützungsdauer ein

neues Leiden, so wird, weil die Krankheit nur

als Zustand, ohne Rücksicht auf die Ursache, den

Fürsorgegrund bildet, dadurch die Unterstützungs¬
frist nicht von neuem in Lauf gesetzt (vgl. Hahn,
Anm. 2 zu § 182 und die dort angezogenen Ent¬

scheidungen).
Die 26 wöchige Urterstützungsdauer ist ein

ananterbrechener Zeitraum (grundsätzliche Ent¬

scheidung des RVA. vom 22. April 1914). Der

erste Tag, für welchen Unterstützung gewährt
wird, ist nicht in die 26 wöchige Unterstützungs¬
dauer einzurechnen. Die gesetzliche Unter¬

stützungsfrist beträgt also unter Anwendung des

§ 124 Abs. 1 nicht 182, sondern 183 Tage (vgl.
auch Hahn, Anm. 2e, Hoffmann, Anm. 3 zu §183).
Gewährt die Kasse erst vom vierten Krankheits¬

tage ab Krankengeld, so ist diese Karenz- oder

Wartezeit im Laufe eines Versicherungsfalles nur

einmal zu erfüllen. Es ist unzulässig, den Ver¬

sicherten mehrere Wartezeiten zurücklegen zu

lassen, wenn er während eines Versicherungs¬
falles wechselnd arbeitsfähig und arbeitsunfähig
gewesen ist. Wird der Versicherte während des

gleichen Unterstützungsfalles nach eingetretener
Arbeitsfähigkeit abermals arbeitsunfähig, so ist

ihm sofort wieder das satzungsgemäße Kranken¬

geld zu verabfolgen (§ 182).
Maßgebend für die Unterstützungsdauer ist,

sofern nicht im Laufe der Unterstützung Satzungs-
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änderungen eintreten, derjenige Anspruch, den

das Mitglied bei Eintritt des Versicherungsfalles
erworben hatte (Entscheidung des RVA. vom

27. März 1917, Amtl. Nachr. 1917 S. 462). Die Vor¬

schrift des § 311, wonach Arbeitsui fähige Mit¬

glieder bleiben, solange die Kasse ihnen Lei¬

stungen zu gewähren hat, kann daher nicht dahin

ausgelegt werden, daß die aus der laufenden

Unterstützung entstehende Mitgliedschaft als

Wartezeit im Sinne des § 208 automatisch die

Dauer derselben Unterstützung beeinflußt. Denn

die Mitgliedschaft aus § 311 kann nur auf andere

Versicherungsfälle Wirkung haben, nicht aber

auf diejenigen, aus welchem sie entstanden ist

Nach der Vorschrift des § 182 hat die Kasse

dem Versicherten auf die Dauer von 26 Wochen

Krankenhilfe, bestehend aus Krankenpflege und

Krankengeld, zu gewähren. Ist dem Mitglied
26 Wochen ununterbrochen Krankenpflege ver¬

abfolgt worden, dann hat die Kasse ihre gesetz¬
liche Leistungspflicht erfüllt. Tritt nach Ablauf

der 26 Wochen bei Fortbestehen der Krankheit in

Heilbehandlung erforderndem Grade Arbeits¬

unfähigkeit ein, dann kann der Erkrankt? Kranken¬

geld nicht mehr beanspruchen (grundsätzliche Ent¬

scheidung des RVA. vom 16. November 1914,
Amtl. Nachr. 1914 S. 816).

Anders verhält es sich dagegen, wenn der

mit Krankenpflege unterstützte Versicherte noch

am legten Tage der 26 wöchigen Unterstützung
arbeitsunfähig wird. In diesem Falle ist dem

Kranken noch für die ganze Dauer der Arbeits-

Unfähigkeit, längstens jedoch für 183 Tage un¬

unterbrochen Krankenhilfe, also Krankenpflege
und Krankengeld zu verabfolgen.

In der Ausgleichslesung der zur Beratung
der Reichsversicherungsordnung eingesetzten
Kommission wurde zur Begründung des § 183

Abs. 1 Satz 2 ausgeführt, daß die Unterstützungs¬
dauer unter Umständen noch über diesen Zeit¬

raum hinausgehen könne.. „Es sei folgender Fall

denkbar: 25 Wochen Krankheit mit Arbeitsfähig¬
keit und Krankenpflege, 1 Woche Arbeitsunfähig¬
keit mit Krankengeld, 13 Wochen Arbeitsfähigkeit
mit Krankenpflege, alsdann verblieben, da nur

diese 13 Wochen nach dem Antrag anrechenbar

seien, immer noch 25 Wochen für Krankengeld¬
bezug übrig, zusammen also 64 Wochen ganze
oder teilweise Krankenhilfe" (Komm.-Bericht II

S. 63). Dieses in den Kommentaren von Hahn

und Hoffmann sowie in der Revisionsentscheidung
des RVA. vom 21. Dezember 1915, Amtl. Nachr.

1916 S. 514 zur Auslegung des § 183 aufgenommene
Beispiel ist verfehlt, ein derartiger Fall ist nicht

denkbar. Hat die Kasse dem Versicherten nach

Beginn der Krankheit 25 Wochen Krankenpflege
und 1 Woche Krankengeld und Krankenpflege
gewährt, dann ist — wenn der Unterstützte mit

Ablauf der 26. Woche arbeitsfähig wird — ihre

gesetzliche Leistungspflicht nach dem klaren Wort¬

laut des § lh3 RVO. erfüllt. Em weiterer An¬

spruch auf Krankenhilfe ist alsdann nicht mehr

geg* ben. Der Versicherte kann, wie bereits aus¬

geführt, günstigstenfalls für 182 Tage Kranken¬

pflege und anschließend daran für 183 Tage
Krankengeld nebst Krankenpflege erhalten; er

muß dann aber während des ersten Zeitraumes

dauernd arbeitsfähig, während des zweiten Zeit¬

raumes dauernd arbeitsunfähig sein. Auf welche

Wei9e durch die NichtVerrechnung der 13 wöchigen
Krankenpflege gemäß § 183 Abs. 1 Satz 2 die

Unterstützungsdauer verlangen wird, soll an

späteren Beispielen gezeigt werden.

Hat die Kassensatzung von der Bestimmung

des § 187, 1 Gebrauch gemacht und die Dauer
der Krankenhilfe erweitert, dann verlängert sich
natürlich bei den Berechnungen die Unter

Stützungsfrist um die Dauer dieser Erweiterung.
Voraussetzung für die Nichtanrechung kran¬

kengeldfreier Zeiträume gemäß § 183 Abs. 1 Satz 2

ist, daß der Versicherte za der Zeit, zu der die
Krankenhilfe gemäß § 183 Abs. 1 Satz 1 ablaufen

würde, arbeitsunfähig ist (vgl. dazu die schon an¬

geführte Rev.-Entsch. des RVA. vom 21. Dezember
1915 Nr. 2201 in Amtl. Nachr. 1916 S. 514).

Das soll an folgenden Beispielen erläutert

werden, wobei angenommen wird, daß die Kasse

auf die Dauer von 26 Wochen Krankengeld ge¬
währt.

I. Der Versicherte ist 10 Wochen arbeits¬

unfähig und im Anschluß daran 17 Wochen arbeits¬

fähig krank; mit Beginn der 28. Woche wird er

wieder arbeitsunfähig. Für die Zeit der neuea

Arbeitsunfähigkeit kann er keine Krankenhilfe
mehr erhalten, weil die Leistungspflicht der Kasse

bereits mit Ablauf der 26. Unterstützungswoche
nach dem ersten Tage des Krankengeldbezuges
erloschen war.

II. Der Versicherte ist die ersten 10 Wochen

als Arbeitsfähiger mit Krankenpflege unterstützt

worden. Er war dann 7 Wochen arbeitsunfähig,
im Anschluß daran 6 Wochen arbeitsfähig krank,
um alsdann wiederum arbeitsunfähig zu werden.

Diesem Versicherten sind auf Grund dieser letzten

Arbeitsunfähigkeit noch für 19 Wochen Kranker¬

geld und Krankenpflege zu verabfolgen, und zwar

aus folgenden Gründen: Nach § 183 Abs. 1 Satz 1

endet die Krankenhilfe mit Ablauf der 26. Woche

nach Beginn des Krankengeldbezuges. Stichtag
für die Berechnung der Unterstützungsdauer ist

also in diesem Falle der Tag des Eintritts der

ersten Arbeitsunfähigkeit. Damit scheiden die

ersten 10 Wochen der Gewährung von Kranken¬

pflege für die Berechnung der Unterstützungs¬
frist aus. Da die zweiten 6 Wochen des Kranken¬

pflegebezuges innerhalb der 26 wöchigen Unter¬

stützung lauer liegen, kommen sie gemäß § 183

Abs. 1 Satz 2 ebenfalls nicht zur Anrechnung.
Der Versicherte hat deshalb zu den 7 Wochen

noch 19 Wochen Krankengeld nebst Krankenpflege
zu beanspruchen, er würde also im vorliegenden
Falle für 42 Wochen ganze oder teilweise Kranken¬

hilfe erhalten.

III. Wenn der § 183 Abs. 1 Satz 2 von ein^r

„Zeit" spricht, so ist das ungenau; es sollte

heißen „Zeiten44 und „diese Zeiten44. Da die Ab¬

sicht des Gesetzes ist, daß im ganzen nur 13 Wr cheB

außer Berechnung bleiben, so gilt diese Begren¬

zung z. B. auch, wenn in den Krankengeldbezig
einmal 8 und dann noch 6 krankengeldfreie Zeiten

entfallen; es werden dann von diesen letzten

6 Wochen nur die ersten 5 Dicht angerechnet
(vgl. Hahn, Anm. 2 c zu § 183). Ist also der Ver¬

sicherte nach Beginn des Krankengeldbezuges
erst 4 Wochen als Arbeitsunfähiger mit Kranken¬

geld, dann 8 Wochen mit Krankenpflege, dann

wieder 4 Wochen mit Krankengeld und anschließend

daran 6 Wochen mit Krankenpflege unterstützt

worden, dann steht ihm, wenn seine Krankheit
abermals eine Arbeitsunfähigkeit herbeiführt, noch

ein Anspruch auf 17 Wochen Krankengeld zu. £>*

von der 14 wöchigen Krankenpflege nur 13Wochei

nicht verrechnungslähig sina, ist eine Woche von

der Unterstützungsdauer in Abzug zu bringen.
Der verbleibende Zeitraum zum Bezüge des

Krankengeldes beträgt nunmehr noch 25 Wochen,

die sich aus 4 + 4+17 zusammensetzen.
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Bemerkt soll hierbei noch werden, daß bei

ZuMmmenrechnung von Krankengeldzeiten nur

einmal der erste Unterstützungstag nicht mit¬

gezählt wird.

Unrichtig ist, zum Zwecke der „Aussteue¬

rung44 des Versicherten Krankengeldzeiten zu¬

sammenzuziehen, die nicht im Rahmen der satzungs-

jpmäßen Unterstützungsdauer liegen. Gewährt

die Kasse für 26 Wochen Krankenhilfe, dann kann

sie nicht eine vom 1. Januar bis 31. März mit einer

ran 1. August bis 1. November gewährten Kranken

hilfe zusammenrechnen. Es ist durchaus falsch,
anzunehmen, daß solche Maßnahmen dem Schutze

des Kassenvermögens dienen. Denn eine der¬

artige Zusammenziehung kann nur erfolgen, wenn

! p Krankheit des Versicherten in der Zwischen¬

zeit in Heilbehandlung erforderndem Grade fort¬

bestanden hat. War das der Fall, dann lief —

vorstehende Daten zugrunde gelegt — die Unter¬

stützungsfrist der Kasse bereits am 2. Juli ab

und der Anspruch auf Krankengeld anläßlich der

am 1. August eingetretenen Arbeitsunfähigkeit
mußte zurückgewiesen werden (vgl. Beispiel I).
Bedurfte der Versicherte dagegen in der Zwischen¬

zeit keinerlei Heilbehandlung, dann mußte ihm

die Kasse vom 1. August ab einen Anspruch auf die

Krarkenhilfe in vollem Umfange — 26 Wochen —

einräumen.

Von wesentlicher Bedeutung für die Berech¬

nung der Unterstützungsdauer bei wechselnder

Arbeitsfähigkeit und -Unfähigkeit ist die Fest-

stellang der fortbestehenden Krankheit. Bei kleinen

Kassen wird es leicht sein, die Unterstützungen
und ihre Ursachen zu kontrollieren. Anders ist

es dagegen bei größeren Kassengebilden, be¬

sonders dort, wo nicht nur der Versicherungs¬
träger, sondern auch der Arbeitgeber dem Ver¬

sicherten Ausweise zur Inanspruchnahme von

Krankenpflege gibt. Diese Kassen können nur

s*hr schwer feststellen, ob, wie oft und wegen
welcher Krankheit der Versicherte ärztliche und

meilkhe Behandlung in Anspruch nahm. Meldet

sich bei einer solchen Kasse ein schon vorher im

Laufe der satzungsgemäßen Unterstützungsdauer
wegen der gleichen oder einer verwandten Krank¬

heitsursache unterstützter Versicherter arbeits¬

unfähig, dann ist sofort durch Anfrage beim Arzt

festzustellen, ob beiden Fällen die gleiche Krank¬

heitsursache zugrunde liegt und ob der Kranke

in der Zwischenzeit dauernd ärztliche und arznei¬

liche Behandlung bedurft hat. Werden beide

Fragen bejaht, dann bandelt es sich um einen

in sich abgeschlossenen Versicherungsfall, für

welchen die Unterstützungsdauer gemäß § 183

Abs. 1 tom Tage aes ersten Krankengeldbezuges
berechnen ist. Werden dagegen die Fragen

*on d^m behandelnden aArzt verneint, dann liegt
a neuer Versicherungsfall vor, der die vollen

^atzungsgemäßen Leistungen von neuem auslöst.

Grundfalsch ist es, eine Zusamm^nziehung solcher

nterstützungsperioden vorzunehmen und erst

dann die nötigen Unterlagen zu beschaffen, wenn

der Versicherte dagegen Einspruch erhebt.

£u bemerken ist noch, d2ß die Gewährung
der Krankenhauspflege dem Bezüge von Kranken¬

geld gleichsteht. Erhält der Versicherte an Stelle

Krankengeldes Krankerhausbehandlung, so

^rechnet sich vom ersten Tage desselben die

Ersitzungsfrist.
Nach § 188 kann die Satzung für Versicherte,

[Jfc auf Grund der Reichsversicherungsordnung
r aus einer knappschaftlichen Krankenkasse

jKfer aus einer Ersatzkasse binnen zwölf Monaten

"eits für 26 Wochen hintereinander oder

insgesamt Krankengeld oder die Ersatzleistungen
dafür bezogen haben, in einem neuen Versiche¬

rungsfalle, der im Laufe der nächsten 12 Monate

eintritt, die Krankenhilfe auf die Regelleistungen
und auf die Gesamtdauer von 13 Wochen De¬

schränken. Dies gilt aber nur, wenn die Kranken¬

hilfe durch dieselbe nicht gehobene Krankheits¬

ursache veranlaßt wird.

Gemäß § 124 Abs. 1 ist die Krankenhilfe auch

in diesem Falle für 13 Wochen und 1 Tag, also für

92 Tage zu gewähren. Die „nächsten 12 Monate44

sind vom Ablauf der dem neuen Versicherungsfall

vorausgegangenen Krankenunterstützung ab zu

berechnen (Entscheidung des RVA. vom 17. Ja¬

nuar 1916 in Monatsschr. f. Arb.- u. Angestellten¬
versicherung 1916, 309 sowie sächs. LVA. vom

21. April 1917 ebenda 1917, 729), und zwar hat die

Berechnung vom Beginn der Leistungen überhaupt,
nicht etwa in Anwendung des § 183 Abs. 1 Satz 1

erst vom Beginn des Krankengeldbezuges zu er¬

folgen. Ebenso geht aus den Worten „auf die

Gesamtdauer1* hervor, daß auch § 183 Abs. 1 Satz 2,
wonach Zeiten bloßer Krankenpflege ohne Kranken¬
geldbezug bei der Unterstützungsdauer nicht ange¬
rechnet werden, bei der Fristberechnung im Falle

der Anwendung des § 188 außer Betracht bleiben.

Die Frage, ob ein „ausgesteuertes1" Kassen¬

mitglied, das bei ununterbrochen fortdauernder,
Meilbehandlung erfordernder Krankheit zu einer

anderen Kasse übertritt, gegen diese einen neuen

Unterstützungsanspruch erwirbt, ist noch nicht

grundsätzlich entschieden worden. Das preußische
Oberverwaltungsgericht hat in einem Urteil vom

8. Februar 1915 („Arbeiterversorgung" 1915 S. 420)
diese Frage bejaht, weil durch den Übertritt des

Versicherten zu einer anderen Kasse ein ganz

neues Versicherungsverhältnts und damit ein neuer

uneingeschränkter Anspruch auf die vollen Kassen¬

leistungen geschaffen wird. Der sächsische Ober¬

verwaltungsgerichtshof (Entscheidung vom 26 Ja¬

nuar 1910 in „Arbeiterversorgung44 1910 S.368),
die Schriftleitung der „Arbeiterversorgung44 (1910
S.369, 1912 S. 807, 1915 S. 421) und Hahn, Anm.2f

zu § 183, Schlußsatz, vertreten dagegen die Auf¬

fassung, daß in einem solchen Falle kein neuer

Unterstützungsanspruch gegeben ist, weil der

Versicherte wegen des einheitlichen Versicherungs¬
falles durch die Leistungen der ersten Kasse

bereits abgefunden wurde. Es ist nicht zu ver¬

kennen, daß die rücksichtslose Anwendung dieser

letzten Rechtsauffassung für den Versicherten

recht erhebliche nachteilige Folgen haben kann.

Andererseits würden aber, wenn die Auslegung
des preußischen Oberverwaltungsgerichts Geltung
erlangt, chroniscn Kranke die Möglichkeit haben,
durch steten Kassen Wechsel sich Zeit ihres Lebens

einen Anspruch auf dauernde oder höchstens durch

einige Tage unterbrochene Krankenhüfe zu ver¬

schaffen. Jedenfalls kommt die vom sächsischen

Oberverwaltungsgerichtshof, der „Arbeiterversor¬

gung4* und Hahn getragene Rechtsauffassung dem

Willen des Gesetzes am nächsten. Sache des

Versicherungsträgers wird es nur sein, bei ihrer

Anwendung nicht schematisch zu verfahren, son¬

dern jeden derartigen Fall besonders zu prüfen
und nach den Begleitumständen (Dauer der Be¬

schäftigung usw.) zu beurteilen.

Liegt dagegen ein neuer Unlerstü^ungsfall im

Sinne des § 188 vor, bedurfte der Versicherte

also eine Zeitlang keiner Heilbehandlung, dann

ist die Sachlage klar. Denn der § 188 läßt nicht

die Auslegung zu, daß die vorangegangene Unter¬

stützung von demselben Versicherungsträger ge¬

leistet sein muß; er setzt zu seiner Anwendung
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nur voraus, daß der Versicherte „auf Grund der

Reichsversicherungsordnung oder aus einer knapp¬
schaftlichen Krankenkasse oder aus einer Ersatz¬

kasse44 die notwendige Krankenhilfe bezogen hat.

Daraus geht hervor, daß bei Anwendung des § 188

die Leistungen anderer Kassen dem neuen Unter-

stütjungsfcll zagrunde gelegt werden können. Hat

also der Versicherte von der Krankenkasse A

hintereinander oder insgesamt binnen 12 Monaten

für 26 Wochen Krankengeld oder die Ersatz¬

leistungen dafür (Krankenhauspflege) bezogen,
dann braucht ihm die Kasse B, wenn ihre Satzung
die Bestimmung des § 188 enthält, in einem wäh¬

rend der nächsten 12 Monate eintretenden, durch

dieselbe nicht gehobene Krankheitsursache ver¬

anlaßten Unterstützungsfall nur für 13 Wochen

Krankenhilfe gewähren.
Der § 188 verlangt nicht, daß der neuerkrankte

Versicherte vorher Krankenhilfe für die volle

sa$angsgemäße Unterstützungsdauer erhalten hat,
sondern beansprucht zu seiner Anwendung nur,

daß der Versicherte binnen 12 Monaten bereits

für die gesetzliche Unterstützungsdauer, für

26 Wochen mit Krankengeld bzw. den Ersatz¬

leistungen dafür unterstützt worden ist. Die

satzungsgemäße Unterstützungsfrist spielt keine

Rolle. Gewährt eine Krankenkasse, die den § 188

in ihre Satzung aufgenommen hat, ihren Mit¬

gliedern Krankenhilfe für39 oder garfür52 Wochen,
dann kann sie in einem neuen Unterstützungsfalle
die Leistungen auf 13 Wochen beschränken, wenn

dem Versicherten vorher wegen des gleichen un-

gehobenen Leidens binnen 12 Monaten mindestens

für 26 Wochen Krankengeld oder Krankenhaus¬

pflege verabfolgt worden sind. Diese Leistungen
muß der Versicherte aber tatsächlich und nach¬

weisbar erhalten haben; die Gewährung von

Krankenpflege^ ganz gleich für welchen Zeitraum
sie gegeben wurde, schafft keine Beschränkung
der Leistungen gemäß § 188.

Die einschränkenden Bestimmungen des § 18&

sind immer nur anwendbar, wenn der Versicherte

wegen des gleichen Leidens vorher für mindestens

2b Wochen Krankengeld oder dessen Ersatzleistung
bezogen hat. Tritt, nachdem das Mitglied gemäß
§ 188 unterstützt worden ist, aus derselben Krank¬

heitsursache abermals ein neuer Versicherungsfall
ein, so sind wieder die vollen Kassenleistungen
(26 bis 52 Wochen, je nach der Satzungsbestim¬
mung) zu gewähren. Hat also beispielsweise ein

am 1. Oktober 1915 an einem chronischen Lungen-
leiden wieder erkiankter Versicherter ununter¬

brochen oder in der Zeit vom 1. April 1914 bis

1. April 1915 zusammen für 26 Wochen Kranken¬

geld bezogen, so steht ihm, wenn die neue Er¬

krankung auf die gleiche ungehobene Krankheits¬

ursache zurückzuführen ist, nur ein Anspruch auf

Krankenhilfe für 13 Wochen zu. Nach dieser

Unterstützung ist ihm bei einer Neuerkrankung in¬

folge des Lungenleidens wieder die volle Kranken¬

hilfe auf 26 Wochen bzw. für die volle satzungs-
geraäße Unterstützungsdauer zu gewähren. Ist

diese Unterstützung beendet, so hat der Ver¬

sicherte, von ihrem Schlußtage ab gerechnet, in

den nächsten 12 Monaten bei einer neuen Erkran¬

kung, die auf dem alten Leiden beruht, nur für

13 Wochen Krankenhilfe zu beanspruchen (vgl.
Hoffmann, Anm. 8 zu § 188).

Die Neugestaltung des Apothekenwesens.
Die infolge der politischen Umwälzungen

unvermeidlich einsetzenden wirtschaftlichen Um¬

gestaltungen lassen die Blicke erneut auf das

Apothekenwesen richten. Sind doch hinsichtlich

desselben schon längst und lebhaft Reform-

bestrebungen erörtert worden. Die Kranken¬

kassenverbände haben sich schon oft mit der

Frage beschäftigt. Neuerdings wird auch in dem

Organ des Verbandes der Apotheker die notwendige
Neugestaltung mehrfach behandelt. Es wird darauf

hingewiesen, daß die Monopolstellung der alten

Apotheken schon unter dem alten System in viel¬

facher Hinsicht durchlöchert worden sei, z. B.

durch den Wettbewerb der Drogengeschäfte, durch

den eigenen Arzneiverkauf durch die Kranken

kassen usw. In der zukünftigen Wirtschaftsform
werde aller Wahrscheinlichkeit nach die bisherige
Sonderstellung der Apotheken nicht aufrecht¬
erhalten werden können. Der Stand der Apotheker
müsse daher selbst daran mitarbeiten, neue Formen
zu finden, die sowohl das Interesse der Allgemein¬
heit wie auch die Interessen der Berufsangehörigen
wahren.

In mehreren Abhandlungen werden auch die

notwendigen Neuerungen besprochen. Aus dem

Chaos der bisherigen Vorschläge treten am deut¬

lichsten drei Möglichkeiten hervor. Die Staats¬

apotheke, die Niederlassungsfreiheit und die

Kommuralapotheke. In einem Aufsatz des Ver¬
bandsblattes vorn 17. Dezember 1918 wird die

Staatsapotheke abgelehnt, da sie mit beamtetem

Personal, das an der geschäftlichen Ausnutzung
nicht interessiert sei, teurer arbeiten würde.
Ebenso wird die völlige Niederlassungsfreiheit
abgelehnt, da sie dem Kurpfuschertum die Wege

öffnen und dadurch zu einer Gefahr für die Volks¬

gesundheit werden würde.

Dagegen wird die Kommunalapotheke emp¬
fohlen, wie sie bereits in Hessen besteht. Die

Apotheken sollen von den Stadtverwaltungen
durch Ablösung oder allmähliche Entschuldung
erworben werden. Man nimmt an, daß trotz der

Kriegslasten die Gemeinden zu dieser Aufwendung
bereit sein werden, weil sich das Geld aus den
Einnahmen der städtischen Apotheke verzinst und

amortisiert. Die Apotheker und Apothekergehilfen
kämen durch die Neuregelung aus der zum Teil
— soweit es sich nicht um die Besitzer der kon¬
zessionierten Apotheken handelt — unsicheren

geldlichen Lage heraus, indem sie städtische An

gestellte werden.

Auch nach unserer Meinung müssen ernst¬

liche Maßnahmen endlich ergriffen werden. Wie
oft ist, vergeblich, schon der Versuch zu einer

Neugestaltung unseres Apothekenwesens gemacht
worden! Schon 1877 legte die ReichsVerwaltung
dem Bundesrat zwei Gesetzentwürfe vor, über
die sich indes der Bundesrat nicht einigen konnte.

1889 erklärte der damalige preußische Kultus¬

minister, daß ein Reichsapothekengesetzentwurf
ausgearbeitet sei, doch wurde er nicht vorgelegt,
Weiter hatte derselbe Minister zum Herbst 1892

eine Kommission von Apothekern und Medizinal¬
beamten zur Begutachtung eines Entwurfs einer

neuen Apothekenordnung nach Berlin einberufen,,
worauf von Preußen dem Bundesrat ein Reichs¬

gesetzentwurf vorgelegt wurde. Derselbe wollte

die Personalkonzession streng durchführen. Der

Staat wollte bei Todes- oder Verkaufsfall die

Konzession wieder zurücknehmen. Der Entwurf
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kam jedoch nicht zu parlamentarischer Beratung.
Nach Einführung der Reichsarzneitaxe wurde im

Jahre 1905 der Versuch, das Apothekenwesen
einheitlich zu regeln, wiederholt. Das seinerzeit

vom Reichsamt des Innern veröffentlichte Ent¬

wurf eines Reichsapothekengesetzes machte sogar

einen, allerdings schwächlichen Anlauf zu einer

Verstaatlichung der Apotheken. Den Apothekern
sollte eine angemessene, abgestufte Betriebs¬

abgabe auferlegt werden. Diese sollte einem

Fonds zufließen, dessen Mittel zum allmählichen

Ankauf der übertragbaren Apothekenberechti¬
gungen oder wenigstens eines großen Teiles der¬

selben verwendet werden sollte. Durch Durch¬

führung dieser Aufgabe sollte ihm ein gesetz¬
liches Vorkaufsrecht eingeräumt werden. Aber

auch dieser Entwurf kam nicht zur Beratung
im Reichstag. Man wird nunmehr ernstlichere

und energischere Schritte zur Konsolidierung
der ganzen ApothekenVerhältnisse unternehmen

müssen. Die von der Volksregierung eingesetzte
„Sozialisierungskommission44 hat sich auch schon,
allerdings ganz unverbindlich und nebenher, mit

gerad3 dieser Frage beschäftigt.
Wird durch die versprochene und hoffentlich

bald beginnende Sozialisierung der Apotheken es

nicht erreicht, daß den Krankenkassen als den

Organen der ärmeren Volksschichten die Arz¬

neien zum Einkaufspreis und dem Spesenanteil
geliefert werden, dann müssen die Kassen ernst¬

lich erwägen, ob sie nicht auf andere Weise die

zu ihrer Lebensfähigkeit und im Interesse des

Staatswohles dringend notwenige Verringerung
ihres Arzneietats herbeiführen können; zu dem

eben genannten Spesenanteil gehören das Ge¬

halt usw. des Apothekers, die reichliche Ver¬

zinsung und Rücklage der Apothekeneinrichtung,
der Beitrag für Beleuchtung, Heizung usw., aber

nicht für Tilgung von Über- und Idealwerten.

Wichtiger als die Kommunalisierung der Apo¬
theken, die eine erhebliche Verbilligung zunächst

wahrscheinlich nicht bringen wird (denn die ver¬

schiedenen Stadtsäckel brauchen auch Geld), wäre

für die Krankenkassen das bereits 1910 bei Be¬

ratimg der Reichsversicherungsordnung be¬

anspruchte, damals aber abgelehnte Recht, eigene
Apotheken zu übernehmen, in denen den Mit¬

gliedern und den minderbemittelten Volkskreisen

Arznei umsonst bzw. zum Selbstkostenpreise ver¬

abfolgt wird. Die Heilmittelkosten der Kranken¬

kassen würden damit um etwa lJ% bis V3 sinken;
man überlege, welcher Nutzen mit den ersparten
Millionen hätte gestiftet werden können bzw.

zukünftig gestiftet werden kann.

Über den Ausbau des Kassenapotheken-
systems, die Einrichtung einer großen Zentral¬

apotheke im Stadtzentrum, Übernahme von Filial¬

apotheken an der Peripherie, die Angliederung
von Laboratorien zur Herstellung erprobter und

wirksamer Nähr- und Heilmittel und von Unter¬

suchungsstellen für Tuberkulose-,Geschlechts- usw.
Kranke, über all dies mag in einem späteren Auf¬

satz gesprochen werden.

Wenn die Krankenkassen das ihnen bis jetzt
hartnäckig verweigerte Recht der Übernahme

eigener Apotheken endlich erhalten, so würde

sich die Sozialisierung der noch verbleibenden

Apotheken erübrigen; diese Apotheken könnten

dann die selbstgewünschte Entschuldung nach

eigener Methode durchführen, zumal sie nicht zu

fürchten brauchen, daß ihr Umsatz durch den

Fortfall des Kassenpublikums wesentlich ab¬
nehmen wird; dafür sorgen schön der durch den

Krieg teilweise noch größer gewordene Arznei¬

hunger und der schlechte Gesundheitszustand der

jetzigen deutschen Bevölkerung, die infolge Unter¬

ernährung oder verschiedener mehr oder minder

gut überstandener Seuchen und Krankheiten,
ferner der körperlichen Überanstrengungen des

Krieges oder der verbrauchten Nerven, noch auf
Jahrzehnte hinaus, teilweise sogar in steigendem
Maße, die Apotheken in Anspruch nehmen muß.

Sollte auch jetzt den Kassen das Recht der

eigenen Apotheken wieder vorenthalten werden,
so ist zum mindesten darauf zu bestehen, daß sie
die Erlaubnis erhalten, außer den freigegebenen
Mitteln alle Präparate, die seitens der chemischen
Fabriken in zur Abgabe an das Publikum fertigen
Originalpackungen in den Handel gebracht werden,
namentlich Salben in Tuben, Tabletten in Original¬
röhren usw., natürlich durch geeignete Leute und

in besonderen dafür bestimmten Räumen an ihre

Mitglieder abgeben dürfen; außer dieser Erlaubnis,
die unbedingt sofort gegeben werden sollte, wäre
eine Verfügung zu erwirken, die die Apotheken
verpflichtet, zusammengesetzte Arzneien in Ori¬

ginalfabrikpackung vorrätig zu halten, sobald sich

ein oder mehrere Ärzte am Ort bereit erklären,
das Mittel öfter zu verordnen, damit es nicht

wieder, wie in Remscheid und in anderen Orten,
vorkommen kann, daß die Apotheken die Be¬

schaffung der ärztlich vielfach verordneten Prä¬

parate einer bestimmten Fabrik in fertiger Ori¬

ginalpackung mit dem Bemerken verweigern, daß

sie dasselbe Präparat auch selbst herstellen
können. Daß die meisten Apotheken einen Teil
der Fabrikspezialitäten selbst anfertigen können,
soll geglaubt werden, wenn auch die chemischen
Fabriken dank ihrer speziellen maschinellen Ein¬

richtung in vielen Fällen ohne Zweifel bessere

und daher wirksamere Produkte liefern. Für die

Krankenkassen kommt aber neben der Qualität
auch noch der Preis in Frage, und da ist der

Unterschied fast immer ein gewaltiger, da solche

Präparate, in den Apotheken hergestellt, erheblich

mehr kosten.

Der eben geschilderte Zustand ist unhaltbar

und bedarf dringend sofortiger Abänderung, noch

ehe die Kommunalisierung der Apotheken durch¬

geführt wird. Weigert sich eine Apotheke, ein

bestimmtes, ärztlich verordnetes Medikament oder

Präparat zu beschaffen, so muß die Kasse das

Recht bekommen, das Mittel selbst beschaffen

und durch Vermittlung des betreffenden Arztes

abgeben zu dürfen. Der Krieg hat den Kranken¬

kassen nur Nachteile und meist große Fehlbeträge
gebracht; hier ist eine Möglichkeit zu einer teil¬

weisen Verringerung dieser Fehlbeträge gegeben.
Das Ganze zeigt uns auch, wie dringend not¬

wendig die Reform des Apothekenwesens und

insbesondere ein Verbot von Apothekenverkäufen
ist, das die Apotheker größtenteils selbst fordern.

Bei den hohen und fortgesetzt steigenden
Summen, welche die Krankenkassen für Heilmittel

ausgeben müssen, haben diese ein ganz besonders

lebhaftes Interesse an der Frage der Verstaat¬

lichung oder Kommunalisierung der Apotheke
oder der „Kassenapotheke44. Da jetzt die ein¬

schlägigen Besprechungen nicht mehr nur theo¬

retischer Natur, sondern von großer praktischer
Bedeutung sind, sollten die Kassenverbände sie

recht bald aufnehmen.

GOD
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Verwaltung.
Ärzte und Krankenkassen. Die Interessen

des Volkes verlangen je länger je mehr eine

andere Organisation der ärztlichen Hilfeleistung.

Es dürfte nicht vorkommen, daß gerade dann,

wenn diese Hilfe am notwendigsten, sie nicht zu

erhalten ist; daß es in den meisten Fällen eines

langen, für den Hilfesuchenden doppelt langen
Herumirrens und <*er Anfrage bei mehreren

Ärzten bedarf, um einen Arzt anzutreffen und zur

Hilfeleistung bereit zu finden. Es dürfte jeden¬
falls auch nicht vorkommen, daß Ärzte ordinieren,

ohne einen Patienten zu untersuchen. Wenn die

Herren Ärzte wüßten, was sie allein durch dieses

als „Stand44 im Volk und vor allem bei der ar¬

beitenden Bevölkerung an Popularität, Achtung
und Vertrauen verloren haben, sie würden dann

jedenfalls aus sich heraus für eine andere, bessere

Organisation der ärztlichen Hilfeleistung sorgen.

Daß die arbeitende Bevölkerung die Ärzte

am meisten in Anspruch nimmt und in Anspruch
nehmen muß, darüber dürfte nicht zu streiten

sein. Sie hat daher an der Regelung der Ärzte¬

frage das meiste Interesse, und in dieser Frage
ihre Interessenvertretung in den Krankenkassen.

Eine ihrer vornehmsten Aufgaben weraen die

Krankenkassenvorstände in der Verbesserung
unseres Gesundheitswesens und darin erblicken

müssen, daß die ärztliche Behandlung in ver¬

nünftige Bahnen gelenkt wird.

Die Ärzte möchten wohl die Vorteile der

freien Berufe, aber nicht ihre Nachteile für sich

gelten lassen; sie möchten nicht die Nachteile des

Beamtenstandes, aber seine Vorteile in Anspruch
nehmen können. Beides läßt sich nicht vereinen.

Die Entwicklung drängt immer mehr zu voll¬

beschäftigten und damit zu beamteten Kranken¬

kassenärzten. Bei den großen Gebilden, die jetzt
im allgemeinen die Krankenkassen darstellen,
wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, in den Gang
der Entwicklung helfend einzugreifen, wenn nicht

mit, dann ohne die Ärzte.

Zu der Frage wie, möchte ich mir gestatten,
Interessenten auf eine 1898 erschienene Broschüre

„Die Lösung der Kassenarztfrage44, herausgegebe»
vom „Bureau für die Medizinal-Angelegenheiten
der Krankenkassen von Dr. med. F. Landmann-

Elberfeld", zu verweisen. Die von dem Ver¬

fasser als Arzt und als Fachmann gebrachten
Argumente und Vorschläge sind so treffend, daß

sie jedem Kassenvorstandsmitgliede und Kassen-

bearaten als Information gute Dienste leisten

können. Herrn. Huhnfleisch.

Neuordnung ond Kurierfreiheit. In Nr. 17

dieser Zeitschrift stellt Sanitätsrat Dr. Hanauer,
Frankfurt a. M., über das Verhältnis der Kur¬

pfuscherei zur Arbeiterversicherung und zur

Volksgesundheit Betrachtungen an, bei denen er

zu überraschend einseitigen Ergebnissen kommt.

In anerkennenswerter Weise hat die Redaktion

anmerkend darauf hingewiesen, daß man nicht

das Kind mit dem Bade ausschütten und das

wertvolle Naturheilverfahren gleichfalls unter

den Begriff Kurpfuscherei bringen sollte.

Damit scheint denn schon mancher Begr:ffs-
verkennung Dr. Hanauers die Spitze abgebrochen
zu sein. Mit der Naturheilkunde stehen aber auf

gleicher Stufe eine ganze Reihe von Heilverfahren,
die ebenfalls den berechtigten Anspruch erheben,
nicht ohne weiteres als Kurpfuscherei bewertet zu

werden. Es sind dies namentlich die Homöo¬

pathie, physikalisch-diätische Therapie, Biochemie,

Magnetopathie, Hypnotherapie, Baunscheidtismus,
Pflanzenheilkunde usw.

Alle diese sogenannten freien Heilweisen, im

Gegensatz zu der von den staatlich approbierten
Ärzten in überragender Anzahl vertretenen und

ausgeübten allopathischen Heilweise, haben auf

ihren Wirkungsgebieten Hervorragendes geleistet
und das bei einer fortgesetzten Bedrängnis seitens

der allopathischen Medizin. Es ist eine allbekannte

Tatsache, daß diese Ärzte, wie auch Dr. Hanauer

betont, alle anderen Heilweisen und deren Aus¬

übung als Kurpfuscherei hinstellen.

Wohl gibt es eine Kurpfuscherei, die mit allen

gesetzlichen und aufklärenden Mittein bekämpft
werden soll und auch bekämpft wird. Nichts

ist verwerflicher als die Ausbeutung des Volkes

unter Vorspiegelung und Verheißung schneller

Gesundungsmöglichkeit. Ebenso verwerflich ist

es aber, an sich längst erprobte, heilsame Methoden

der Krankenbehandlung als Pfuscherei hinzustellen.

Seit 1869 besteht, wie auch Dr. Hanauer

hervorhebt, im Deutschen Reiche die Kurier¬

freiheit, d. i. das Recht, sich selbst zu heilen oder

durch andere Personen seines Vertrauens be¬

handeln zu lassen. Dieses Recht wurde 1869 von

den approbierten Ärzten selbst verlangt in der

gewiß berechtigten Voraussetzung, daß es jedem
freistehen muß, sieb dort Heilung zu holen, wo

er solche zu finden erhofft.

Wenn dagegen Dr. Hanauer behauptet, daß

es sich später herausstellte, daß nicht jeder im¬

stande sei, Ärzte und nichtapprobierte Heilkundige
voneinander zu unterscheiden, und demzufolge
der durchschnittliche gesunde Menschenverstand

zu hoch eingeschätzt wurde, so dürfte doch hier

eine völlige Verkennung unseres volkstümlichen

Bildungswesens zugrunde liegen. Gerade der

lange Zeitraum von 50 Jahren hat bewiesen, daß

das Volk wohl imstande ist, die einzelnen Heil¬

weisen voneinander getrennt zu halten und von

der allopathischen Medizin zu unterscheiden. Es

ist eine unangebrachte Unterstellung, die immer

und immer wieder von ärztlicher interessierter

Seite ans Licht gezogen wird, dem Volke den

gesunden Menschenverstand dann abzusprechen,
wenn es nicht in das staatlich-approbierte Hörn

tutet.

Im Gegenteil! Gerade diese Beobachtung
sollte die Herren Mediziner aufmerken und sich

selbst sagen lassen, daß etwas in ihrem Berufe

nicht richtig sein kann. Warum wendet sich denn

das Volk immer mehr an die Heilkundigen der

verschiedenen Heilweisen, obwohl ihm durch die

soziale Versicherungsgesetzgebung reichliche ärzt¬

liche Hilfe unentgeltlich geboten wird? — Warum

ziefct man geradezu die Lüge, die sogenannte
Krankengeldlüge, groß und veranlaßt den Kassen¬

patienten, vom Kassenarzt seinen Krankenschein

sich zu holen, fortgesetzt den ärztlichen Fabrik¬

betrieb zu belagern und warum läßt man die so

recht teure Medizin in die Abflußröhre laufen

und wendet nicht das billigere, sachgemäßere
Verfahren der Heilkundigen an? — Das alles

sind Fragen, die im gesunden Menschenverstand

des Kassenpatienten, aber auch eines jeden an¬

deren, begründet sind. Das alles sind Beweise

für die Unzulänglichkeit der staatlich-approbierten
Medizin.

Und noch eins! Vom medizinalpolitischen
Standpunkte aus betrachtet war die Einführung
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der Kurierfreiheit regierungsseitig eine wohl¬

überlegte Tat. Durch Einführung des freien

Wettbewerbes auf heilkundlichem Gebiete er¬

hoffte mar, gerade im gesundheitlichen Interesse

:ondcre Vorteile. Der freie Wettbewerb war

von jeher dazu angetan, zu verhindern, daß

privilegienbesitzende Berufe auf den eigenen
Lorbeeren einschliefen. So auch in der Medizin.

Erst durch Einführung des approbiert-ärztlichen
Kassenzwanges fand ein beachtlicher Rückschlag
auf dem wissenschaftlich-medizinischen Gebiete

statt, der so groß war, daß jetzt selbst eine ganze
Reihe hervorragender Ärzte die Hände über

dem Kopf zusammenschlagen und Ach und Weh

über die Rückständigkeit des eigenen Könnens

schreien.
So sei nur an die bemerkenswerte Ver¬

öffentlichung des dirigierenden Arztes der Ab¬

teilung für Hautkrankheiten am städtischen

Krankenhause zu Metz, Dr. Max Müller, in der

„Münchner Medizinischen Wochenschrift44 (Nr. 16

vom 16. April 1918) über „den Behandlungs¬
schlendrian auf dem Gebiete der Geschlechts¬

krankheiten44 erinnert, auf einem Gebiete, das
bis zum 30. September d. Js. noch nicht zu den

obligatorischen ärztlichen Prüfungsfächern ge¬
hörte. Und da behauptet Dr. Hanauer, daß die

praktischen Heilkundigen auf diesem Gebiete

größeres Unheil angerichtet hätten, als die ärzt¬

lichen Reklamehelden. Recht verwunderlich ist

ferner, daß Herrn Dr. Hanauer nicht bekannt sein

sollte, wie gerade in Ärztekreisen über das eigene
Reklamewesen geurteilt wird. Da genügt nur

']ie Lektüre des „Ärztlichen Vereinsblattes44,
dessen Studium in dieser Beziehung angelegent¬
lich empfohlen wird, wobei man auch findet, wie
sich jetzt die Ärztewelt bemüht, Versäumtes nach¬
zuholen. Wahrlich! Die Kenntnis und das Er¬
kennen der Geschlechtskrankheiten kann doch
nicht so unerlernbar sein, wenn es durch ärzt¬

liche Schnellkurse in sage und schreibe drei Tagen
erlernbar ist! Weshalb also dieses Geschrei über

Sachen, die doch schon längst zum eisernen
Besitzstand ärztlichen Könnens gehören sollten!

Die Krankenversicherung hat alle Ursache,
bei den maßgebenden Stellen darauf zu dringen,
daß die Kurierfreiheit sobald als möglich her¬

gestellt werde und erfahrene erprobte Heil¬

kundige konzessionsweise zur gleichen Kranken¬

behandlung bei der Reichsversicherung zugelassen
werden, wie die Ärzte. Bedenkt man, daß dadurch
eine nicht unbeträchtliche paritätische Hebung der
freien Heilweisen erzielt wird, so ist der Gewinn
nicht bloß an Volkskapital, sondern auch an

der viel wertvolleren Volksgesundheit von aus¬

schlaggebender Bedeutung. Gerade die freien
Heilweisen legen bei ihren Anhängern auf eine

ausgiebige Krankheitsverhütung besonderen Wert,

weshalb diose große, nach Millionen zählende

Volksbewegung auch mit der verhältnismäßig
recht geringen Zahl von wenigen hundert Heil¬

kundigen gut auskommt nach dem Grundsatze:

„Erkenne dich selbst!44 Wie viele sind nicht ihre

eigenen Ärzte und es ist ein offenes Kassen¬

geheimnis, daß gerade die die Kassengelder am

wenigsten in Ansprach nehmenden Mitglieder zu

irgend einer nicht staatlich anerkannten Heil¬

methode halten.

Inwieweit aber auch der Gesetzgeber an die

eigene Rückversicherung durch die Heilkundigen
gedacht hat, geht aus § 370 RVO. zur Genüge
hervor, wonach bekanntlich beim Versagen der
Ärzte der Nachweis der Erkrankung auch auf

andere Art erbracht werden kann. Es bedarf in

solchem Falle nur der Genehmigung des Ver¬

sicherungsamtes (Beschlußkammer). So kann der

Fall eintreten, daß der so arg verketzerte Stand

der Heilkundigen geradezu zum Retter des Vater¬

landes auf gesundheitlichem Gebiete werden kann.

Im Interesse der Arbeiterversicherung und

der Volksgesundheit liegt es, wenn den nicht-

approbierten Heilkundigen die volle Kurierfreiheit

gewährt wird. Nicht den Kurpfuschern in beiden

Lagern, aber den ehrlichen, strebsamen und

als tüchtig erprobten Heilkundigen aller Heil¬

methoden.

Hier einzugreifen ist eine vornehmste Auf¬

gabe und eine hehre Pflicht der neuen Regierung,
will sie sich beim Volke populär erhalten. Sie,
die getragen ist von der Mehrheit des Volkes,
wird alles daransetzen, die Kurierfreiheit als ein

unveräußerliches Kulturgut dem deutschen Volke

zu erhalten, dann wird auch neues Leben aus

den sanitären Ruinen erblühen, selbst zum Vorteil

der allopathischen Medizin, die, der lästigen privi¬
legierten Berufsfesseln befreit, im freien Wett¬

bewerb mit allen Heilmethoden an der Wieder¬

gesundung unseres Volkes mitarbeiten kann. Sie

selbst wird jenen dankbar sein, die für eine un¬

umschränkte Freiheit in der Heilkunde eingetreten
sind. Denn eine staatlich gewährleistete, durch¬

gängige freie Behandlung für alle Teile des Volkes

ist möglich, ohne an der unabhängigen Stellung
der Heilkunst aller Methoden zu rütteln. Die
Wahl in der Krankenbehandlung und in dem

Krankenbehandler muß jedenfalls jedem Einzelnen

im Volke freistehen. Nur so werden sich Volks¬

und Einzelinteressen ausgleichen können zum

Wohle der Gesamtheit. Also: Ferner keine teuere

ärztlicheReglementierung, sondern völlige Freiheit

der Heilkunde! Das sei die Losung bei der Neu¬

ordnung unserer inneren Verhältnisse. An den

Organen der sozialen Reichsversicherung liegt
es, diesen Grundgedanken vornehmlich zu ver¬

treten. Der Segen wird nicht ausbleiben!

Franz Rieh. Jenichen, Radebeul.

Rechtsprechung.
I. Heeresangehörige haben gegenüber der

Krankenkasse neben dem Krankengeld auch

Anspruch auf Krankenpflege, wenn die Militär¬

verwaltung in einem besonderen Falle aus

irgend einem Grunde die Heilbehandlung nicht
übernimmt.

II. Der Anspruch auf das halbe Krankengeld
nach $ 193 Abs. 3 RVO. setzt Arbeitsunfähigkeit
nicht voraus.

III. Ärztliche Behandlung findet nicht nur

An den Tagen statt, an denen arztliche An¬

ordnungen gegeben oder arztliche Eingriffe

gemacht werden. Wenn die Anordnungen des

Arztes sich über eine Mehrheit von Tagen bis

zum nächsten Besuch erstrecken, liegt eine zu¬

sammenhängende arztliche Behandlung vor.

Diese Grundsätze hat das Reichsversiche¬

rungsamt in der Entscheidung IIa K 4018 vom

11. Dezember 1918 aufgestellt.
Der Entscheidung lag folgender Tatbestand

zugrunde:
Der jetzige Unteroffizier H. ist bereits seit

8. April 1914 Mitglied der Allgem. OKK. L. Im

April 1917 erhielt er von dem Truppenarzt die
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Genehmigung, seine Zähne privatärztlich behan¬

deln zu lassen. Er begab sich in die Behandlung

eines Dertisten in M., der Wurzelbehandlungen

und mehrere Füllungen vornahm und dafür 20 Mk.

berechnete. Die Notwendigkeit der vorgenom¬

menen Zahnbehandlung ist durch den Truppen¬

arzt bescheinigt. H verlangte den Ersatz des

Betrages von der OKK. L. Diese lehnte jedoch die

Bezahlung ab, da erkrankten Heeresangehörigen

ärztliche Behandlung, Arznei und Heilmittel von

der Krankenkasse nicht gewährt würden, viel¬

mehr die Heeresverwaltung dafür einzutreten

habe. Darauf erhob H. Klage beim Versicherungs-

amt M., und zwar verlangte er nunmehr den nach

§ 24 der Kassensatzung in Verbindung mit § 193

Abs. 3 RVO. zu gewährenden Pauschbetrag. Die

Krankenkasse machte geltend, daß der Pausch¬

betrag höchstens für die einzelnen Tage der zahn¬

ärztlichen Behandlung, nicht auch für die ganze

Zwischenzeit verlangt werden könnte. Der Vor¬

sitzende des Versicherungsamts hat durch Vor¬

entscheidung vom 24. August 1917 die Kranken¬

kasse verurteilt, dem Kläger 30 Mk. zu zahlen.

Die Entscheidung gebt davon aus, die Fürsorge¬

pflicht der Krankenkasse werde dadurch, daß das

fcassenmitglied von der Heeresverwaltung ärzt¬

liche Versorgung usw. zu erwarten habe, rechtlich

nicht beeinflußt; im übrigen sei der Anspruch für

die ganze vom ersten bis zum letzten Tag der

zahnärztlichen Behandlung reichende Zeit be¬

gründet.
Gegen diese Entscheidung hat die beklagte

Kasse bei dem bayrischen Oberversicherungsamt

in München rechtzeitig Berufung eingelegt mit

dem Antrag, die Entscheidung aufzuheben und

den Kläger mit seinem Anspruch abzuweisen. Die

Anfrage des Oberversicherungsamts bei dem

Truppenteil, ob dem Kläger Zahnbehandlung auf

Kosten der Heeresverwaltung gewährt worden

wäre, wenn er darum gebeten hätte, ist bejahend
beantwortet worden. Der Kläger hat noch geltend

gemacht, die Krankenkasse habe bereits im Juli

oder August 1916, als er ebenfalls schon im

Heeresdienst gewesen sei, die Kosten für eine von

ihm herbeigeführte privatärztiiche Zahnbehand¬

lung mit 10 Mk. übernommen. Wenn er neuer¬

dings eine andere statt militärärztliche Behandlung

in Anspruch genommen habe, so sei das darauf

zurückzuführen, daß die bisherige militärärztliche

Fürsorge einen ausreichenden Erfolg nicht gehabt

und er eine Behandlung gewünscht habe, auf die

er persönlich mehr Einfluß ausüben konnte.

Das Oberversicherungsamt (Spruchkammer)
hat durch Beschluß vom 19. Dezember 1917 die

Sache genäß | 1693 RVO. zur grundsätzlichen
Entscheidung an das Reichsversicherungsamt ab¬

gegeben. Die Rechtsauffassung des Oberversiche¬

rungsaints geht dahin, daß die Krankenkasse sich

der Erfüllung des Anspruchs des Klägers nicht

entziehen könne. Die Krankenkasse werde von

ihrer Verpflichtung nur frei, wenn die Kranken¬

pflege bei der Heeresverwaltung auch tatsächlich

beansprucht und durch sie gewährt werde. Auch

hinsichtlich der Höhe des von der Krankenkasse

zu leistenden Pauschbetrages tritt das Oberver¬

sicherungsamt der Auffassung des Versicherungs-

amts bei.

Unter Abänderung der Vorentscheidung des

Vorsitzenden des Versicherungsamts München

vom 24. August 1917 hat das Reichsversicherungs¬

amt die Beklagte verurteilt, dem Kläger 17 Mk.

50 Pf. zu zahlen.

Aas den Granden: Der Kläger stützt seinen

Anspruch auf § 24 der Kassensatzung. Nach dieser

auf Grund des § 193 Abs. 3 RVO. erlassenen Be¬

stimmung wird freiwilligen Kassenmitgliedern,
wenn sie sich nicht im Bezirk der Kasse auf¬

halten, statt der Krankenpflege das halbe Kranken¬

geld gewährt. Da sich der Kläger als freiwilliges
Kassenmitglied außerhalb des Kassenbezirks auf¬

hält, ist sein Anspruch begründet, wenn die

sonstigen Voraussetzungen zutreffen. Der Pausch¬

betrag wird „statt der Krankenpflege44 gewährt.
Hieraus geht, wie das Reichsversicherungsamt
bereits in den Revisionsentscheidungen 2042 und

2466 (Amtl. Nachr. d. RVA. 1915 S. 573, 1918 S. 417)
ausgesprochen hat, hervor, daß ein Anspruch auf

das halbe Krankengeld nur hilfsweise bestehen

soll, nämlich dann, wenn die Kasse an sich zur

Gewährung der Krankenpflege in Natur sowohl

nach allgemeiner gesetzlicher Vorschrift ver¬

pflichtet, wie auch tatsächlich imstande wäre. Das

trifft, wie dort weiter dargelegt ist, nicht zu, wenn

die Militärbehörde kraft gesetzlicher Verpflichtung
die ärztliche Behandlung und Verpflegung des

Versicherten übernimmt, ohne daß letzterer oder

die Kasse sich ihren Maßnahmen widersetzen

können. In einem solchen Falle werde insoweit,

als die Gewährung von Krankenpflege durch die

Militärbehörde erfolge, ein Anspruch gegen die

Kasse auf die gleiche Leistung ausgeschlossen.
Diese Ausführungen lassen schon den Schluß zu,

daß der Senat damals angenommen hat, die

Rechtslage sei anders zu beurteilen, wenn die

Militärbehörde die Krankenpflege nicht über¬

nimmt Und in der Tat ist das der Fall. Die

Annahme der Beklagten, die Verpflichtung der

Kasse zur Gewährung von Krankenpflege entfalle

ohne weiteres, wenn der Versicherte auf Grund

seines Militärverhältnisses einen Anspruch auf

freie ärztliche Behandlung, Arznei und Heilmittel

gegen die Militärverwaltung hat, findet im Gesetz

keine Grundlage. Die Leistungen der Heeres¬

verwaltung und die der Reichsversicherung sind

voneinander unabhängig; gegenseitige Ersatz¬

ansprüche sind nicht vorgesehen (Rev.-Entscheid.

2179, Amtl. Nachr. d. RVA. 1916 S. 425, Monatsbl.

f. AV. 1917 S. 8). Die Ansprüche des Versicherten

gegen die Kasse werden also dadurch, daß er mit

seinem Eintritt in das Heer Ansprüche gegen die

Militärverwaltung erwirbt, überhaupt nicht be¬

rührt. Solange er seine Ansprüche gegen die

Kasse nicht aus anderen Gründen verliert, bleibt

ihm also im Krankheitsfalle neben dem Anspruch
auf Krankengeld bei Arbeitsunfähigkeit (Rev.-
Entscheid. 2042, 2110, Amtl. Nachr. d. RVA. 1915

S. 573, 761) auch der Anspruch auf Krankenpflege.

Allerdings wird dieser in der Regel gegenstands¬
los werden, weil die Militärverwaltung schon aus

militärischen Gründen fast ausnahmslos die Ver¬

pflegung ohne weiteres übernehmen wird un<I die

Krankenpflege ihrem Wesen nach nicht doppelt

geleistet werden kann. Tut das aber die Militär¬

verwaltung in einem besonderen Falle aus irgend
einem Grunde nicht, so ist die Kasse verpflichtet,
dafür einzutreten (zu vgl. auch Hahn in „Arbeiter¬

versorgung44 1914 S. 563, Kaskel in der „Monats¬

schrift für Arbeiter- und AngestelltenVersicherung44
1913 Spalte 658, Hoffmann daselbst 1916 Spalte 489,

Jaeger in „Arbeiterversorgung44 1917 S. 223). Dem

steht auch nicht der Erlaß des preußischen Kriegs¬

ministeriums vom 16. Juni 1916 über das Ver¬

hältnis der Kriegsbeschädigten zur reichsgesetz¬

lichen Arbeiterversicherung (Amtl. Nachr. d. RVA.

1916 S. 710) entgegen. Wenn dort gesagt ist, daß

noch im aktiven Militärdienste befindlichen Kriegs¬

beschädigten als Personen des Soldatenstandes

bei Erkrankungen, gleichgültig aus welcher
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Ursache, freie militärärztliche Behandlung und

Lazarettverpflegung zustehe und daß, soweit die

Militärverwaltung hiernach für Krankenpflege ein¬
zutreten habe, dieser Anspruch gegen die Kranken¬
kasse entfalle, die dann nur Barleistungen
(Kranken- und Sterbegeld) zu gewähren habe,
so wird dabei von der selbstverständlichen Vor¬

aussetzung ausgegangen, daß in den Fällen, in
denen die Militärverwaltung für Krankenpflege
einzutreten hat, diese von ihr auch tatsächlich

beansprucht und durch sie gewährt wird. Dem

Kläger hätte also, wenn er sich im Kassenbezirk
aufgehalten hätte, ein Anspruch auf Kranken¬
pflege gegen die Beklagte zugestanden, so daß
sich hieraus kein Einwand gegen den geltend
gemachten Anspruch auf das halbe Krankengeld
herleiten läßt.

Es fragt sich aber noch, ob dieser Anspruch
Arbeitslosigkeit voraussetzt, die im vorliegenden
Falle nicht vorhanden gewesen ist. Das war zu

verneinen. Nach § 27 Abs. 3 KVG. in der ursprüng¬
lichen Fassung vom 15. Juni 1883 kann durch
Kassenstatut bestimmt werden, daß für die dort
bezeichneten Mitglieder an die Stelle der in § 6
Abs. 1 Ziff. 1 aufgeführten Leistung — d. i. der

Krankenpflege — „eine Erhöhung des Kranken¬
geldes um die Hälfte eintritt44. Bei diesem Wort¬
laute konnte zweifelhaft sein, ob das halbe
Krankengeld nur dann gewährt werden dürfe,
wenn auch im übrigen ein Anspruch auf Kranken¬
geld, also Arbeitsunfähigkeit vorlag. Zwingend
war dieser Schluß auch damals nicht. Bereits in
der Novelle vom 10. April 1892 wurde dann die
abweichende Fassung gewählt, daß an die Stelle
jener Leistungen „eine Vergütung in Höhe von

mindestens der Hälfte des Krankengeldes tritt44.
Hiermit wurde klargestellt, daß die „Vergütung44
nicht die Natur des Krankengeldes habe. Endlich
heißt es im § 193 Abs. 3 RVO., die Satzung könne
„den Betrag mindestens des halben Krankengeldes
zubilligen44. Dazu führt die Begründung (S. 158
zu §208 des Entwurfs, § 193 des Gesetzes) aus:

„Daran, daß es sich hier nicht um ein wirkliches
Krankengeld, sondern eine von diesem unabhän¬

gige und lediglich dem Betrage nach von ihm
beeinflußte Vergütung handelt, ist nichts geändert
worden.44 Es handelt sich also von Anfang an

um eine ihrem Wesen nach von dem Krankengeld
verschiedene Vergütung, die sich nur in ihrer
Höhe nach diesem bemißt. Weder die Entstehungs¬
geschichte noch der Wortlaut des § 193 Abs. 3
a.a.O.lassen die Annahme zu, daß die Gewährung
des Pauschbetrages auf die Fälle zu beschränken
sei, in denen im übrigen ein Anspruch auf Kranken¬
geld, also Arbeitsunfähigkeit, vorliegt.

Der Anspruch des Klägers ist hiernach an

sich begründet, und es war nur noch die Höhe
zu prüfen. Der Pauschbetrag tritt an die Stelle
der Krankenpflege. Daraus ergibt sich, daß, wenn

es sich um ärztliche Behandlung handelt, er für
den gesamten Zeitraum zu zahlen ist, in dem die
Behandlung stattgefunden hat. Dabei ist zu be¬

rücksichtigen, daß die ärztliche Behandlung nicht
nur an den Tagen stattfindet, an denen ärztliche

Anordnungen gegeben, oder ärztliche Eingriffe
vorgenommen werden, sondern daß die An¬

ordnungen in der Regel gleich für eine Mehrheit
von Tagen bis zum nächsten Besuch des Arztes
erfolgen, und c'aß zwischen die ärztlichen Ein¬
griffe sich Zeiträume einschieben, während deren
die Wirkung abzuwarten ist oder ein Ruhezustand
eintreten muß. Es handelt sich dann um eine

zusammenhängende ärztliche Behandlung, die bis
zum Abschluß der Tätigkeit des Arztes andauert.

Der Pauschbetrag ist dann für jeden Tag dieses Zeit¬
raumes zu gewähren. Die Folge kann sein, daß der
Versicherte mehr erhält, als seine tatsächlichen
Auslagen betragen haben. Mit dieser Möglichkeit,
die in dem Wesen der Pauschalvergütung liegt,
muß eine Kasse rechnen, die eine derartige Be¬
stimmung in ihre Satzung aufnimmt (zu vergl.
auch Entsch. des Preuß. OVG. vom 5. November
1903 in Arb.-Vers. 1904 S. 131 und Hahn, Handbuch
d. K.V. Anm. 3b zu § 193 RVO). Allerdings muß
verhindert werden, daß der Pauschbetrag durch
eine willkürliche Ausdehnung der Behandlungs¬
zeit unverhältnismäßig erhöht wird, etwa dadurch»
daß ein viel beschäftigter Arzt aus Mangel an

Zeit zwischen den einzelnen Krankenbesuchen
längere Pausen einlegt oder gar dadurch, daß
der Versicherte zwischen den einzelnen Besuchen
längere Zeiträume verstreichen läßt und die Be¬
handlung absichtlich verzögert, um seinen An¬
spruch an die Kasse zu erhöhen. Selbstverständ¬
lich wird in dieser Richtung im Einzelfall, ge¬
gebenenfalls nach Anhörung von Sachverstän¬
digen, nachzuprüfen sein, ob die Länge der
Behandlungszeit angemessen war. Ob eine zu¬

sammenhängende Behandlung oder einzelne von¬

einander unabhängige ärztliche Handlungen
vorliegen, ist Tatfrage. Von der Wurzelbehand¬
lung, die bei dem Kläger in der Zeit vom

17. April 1917 ab vorgenommen wurde und mit
der Zahnfüllung am 28. April ihren Abschluß
fand, kann nach den Ausführungen des Dentisten
S. ohne weiteres angenommen werden, daß es

sich dabei um eine zusammenhängende ärztliche
Behandlung gehandelt hat. Eine Wurzelbehand¬
lung läßt sich nur in mehreren Abschnitten mit

angemessenen Zwischenräumen ausführen. Es

liegt auch kein Grund vor, anzunehmen, daß die

Wurzelbehandlung ohne Belästigung des Klägers
in kürzerer Zeit als 12 Tagen hätte beendet
werden können. Anders liegt die Sache bei den

Zahnfüllungen, die noch am 4. und 10. Mai 1917

vorgenommen wurden. Eine Zahnfüllung kann,
von Ausnahmefällen abgesehen, in einer einzelnen

Sitzung durchgeführt werden. Die Behandlung
an den beiden Tagen hängen daher weder unter¬

einander noch mit der vorhergehenden Wurzel¬

behandlung zusammen. Deshalb kann der Kläger
nur für 12 und 2 gleich 14 Tage das halbe

Krankengeld beanspruchen. Da dieses sich un¬

streitig auf 1,25 Mk. täglich beläuft, war die Be¬

klagte unter entsprechender Abänderung der

angefochtenen Entscheidung nur in Höhe von

14 mal 1,25 Mk. gleich 17,50 Mk. zu verurteilen.

Wi. Seit dem Inkrafttreten der Reichsver-

sicheruncjsordnung und der sie ergänzenden
Kaiserlichen Verordnungen wird auch im Eni-

schfidigungsfeststellungsverfahren bei den Ver¬

sicherungsträgern der Unfallversicherung der
Ablauf der Rechtsmittelfristen gegenüber Par¬
teien, die einen Prozeßbevollmächtigten bestellt
haben, nur durch die Zustellung des Bescheides

usw. an den Prozeßbevollmächtigten bewirkt.

Rek.-Entscheidung des RVA. vom 19. Dezember 1918

(Ia 2463/18).
Gründe: Der im Jahre 1901 geborene Arbeiter

R. N. hat am 24 April 1917 einen Betriebsunfall
erlitten. Sein Vater und gesetzlicher Vertreter

war als Armierungssoldat eingezogen und im

Felde, als er am 4. September 1917 seiner Ehe¬

frau M. geb. H. mit beglaubigter Unterschrift

Auftrag und Vollmacht erteilte, hinsichtlich der

dem Sohn R. von der Berufsgenossenschaft zu

gewährenden Rente in seinem Namen Erklärungen
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abzugeben und über die Rentengelder zu quittieren.
Diese Vollmacht ist am 12. Dezember 1917 bei der

Berufsgenossenschaft eingegangen. Der Bescheid

vom 9. Januar 1918, in welchem die dem Ver¬

letzten zu gewahrende Unfallrente von 20 v. H.

als Dauerrente festgesetzt worden ist, ist aber

nicht der bevollmächtigten Ehefrau, sondern im

Felde ihrem Ehemann W. N. zugestellt und von

diesem der Empfang durch Postkarte vom 30. Ja¬

nuar 1918 bestätigt worden. Erst durch Schrift¬

satz vom 21. Februar 1918, der von W. N. unter¬

schrieben und am 15. März 1918 bei der Berufs¬

genossenschaft eingegangen ist, ist gegen den

Bescheid Einspruch erhoben undbeantragt worden,
eine höhere Rente zu gewähren. Durch End¬

bescheid vom 19. März 1918 hat die Berufs-

genossenschift den Einspruch, weil er verspätet
eingelegt sei, als unzulässig verworfen. Die

dagegen eingelegte Berufung ist als unbegründet
zurückgewiesen worden.

Der Kläger hat hierauf gegen die Versäumung
der Einspruchsfrist seine Wiedereinsetzung in

den vorigen Stand beantragt und geltend gemacht,
daß die von einem Dritten gefertigte Einspruchs¬
schrift ihm zur Unterschrift ins Feld geschickt
worden und deshalb der Beklagten verspätet
zugegangen sei.

Das Reichsversicherungsamt hat ausfolgenden
Gründen angenommen, daß der Einspruch recht¬

zeitig eingelegt sei. Unter der Herrschaft der

ältesten Unfallversicherungsgesetze aus dem

Jahre 1900 ist in ständiger Rechtsprechung ange¬

nommen worden, daß sowohl im berufsgenossen-
schaftlicben Feststellungsverfahren als auch im

Rechtsmittel verfahren die Zustellung der Bescheide
und Urteile zwar an den von einer Partei bestell¬

ten Bevollmächtigten erfolgen könne, daß sie

aber auch rechtsgültig und namentlich mit der

Wirkung des Iniaufsetzens der Rechtsmittelfrist

an die Partei selbst bewirkt werde. (Zu vergl.
Handbuch der Unfallversicherung 3. Aufl. Band I

S. 669, Anm. 3 letzter Absatz zu § 155 GUVG.)
Das Reichsversicherungsamt hat diesen Stand¬

punkt im bewußten Gegensatz zu den allgemeinen
auch in § 176 der geltenden Zivilprozeßordnung
zum Ausdruck gebrachten Grundsatz des Prozeß¬

rechts angenommen, wonach Zustellungen an die

bestellten Prozeßbevollmächtigten bewirkt werden

müssen, weil es zum Schutze der Versicherten

geboten war; denn es war wiederholt vor¬

gekommen, daß Prozeßvertreter von Versicherten

(Rechtskonsulenten usw.) die Herausgabe von

zugestellten Schriftstücken (Urteilen usw.) an die

Partei von der Zahlung der von ihnen beanspruch¬
ten Gebühren abhängig gemacht und dadurch die

Vertreter in eine üble Lage in ihrer Ver¬

sicherungssache gebracht hatten. Das Reichs¬

versicherungsamt konnte dies tun, weil die Gesetze

und Verordnungen über das Verfahren in der

Arbeiterversicherung diesbezüglich ausdrückliche

Bestimmungen nicht enthielten, somit den recht¬

sprechenden Stellen freie Hand ließen und die

Herübernahme von verwandten Bestimmungen
des bürgerlichen Prozeßrechtes nur insoweit ge¬
boten und angebracht war, als sie auch für das

Prozeßrecht der Arbeiterversicherung mit seinem

Offizialprinzip (Verfahren von Amtswegen, nicht

Parteibetrieb) geeignet erscheinen. Diese Rechts¬

lage hat sich mit dem Inkrafttreten der Reichs¬

versicherungsordnung in der hier erörterten

Frage geändert. Zwar enthält auch die Reichs¬

versicherung sordnung, abgesehen von § 186 über

Zustellungen an Personen, die nicht im Inlande

wohnen, keine Vorschriften darüber, an wen

Zustellungen, die eine Frist in Lauf setzen, zu

bewirken sind, insbesondere nicht darüber, wem

zuzustellen ist, wenn der Verletzte oder sein

gesetzlicher Vertreter einem Dritten Prozeßvoll-

rnacht erteilt hat. Dagegen haben die gemäß
§ 35 RVO. über das verfahren der Oberver¬

sicherungsämter und Versicherungsämter er¬

gangenen Kaiserlichen Verordnungen vom

früheren Recht abweichende einschlägige
Bestimmungen gebracht. Während es in § 25

Abs. 4 der Verordnung betreffend Verfahren vor

den Schiedsgerichten für Arbeiterversicherung
vom 22 November 1900 lediglich heißt: Die Ent¬

scheidungen sollen spätestens innerhalb 3 Wochen

nach ihrer Verkündung den Parteien zugestellt
werden, ist jetzt in § 37 der Verordnung über

Geschäftsgang und Verfahren der Oberversiche¬

rungsämter vom 24. Dezember 1911 hinzugefügt:
Sind die Beteiligten durch Bevollmächtigte ver¬

treten, so ist die Ausfertigung diesen zuzustellen.

Ebenso bestimmt § 24 dieser Verordnung, ab¬

weichend von früher, daß von Ort und Zeit der

mündlichen Verhandlung die Beteiligten, ihre

gesetzlichen Vertreter oder, falls sie Bevoll¬

mächtigte bestellt haben, diese zu benachrichtigen
sind. Gleichartige Vorschriften enthalten die

§§ 38, 55 Abs. 2 der Verordnung über Geschäfts-

gang und Verfahren der Versicherungsämter vom
24. Dezember 1911 für die Benachrichtigung der

Parteien von der mündlichen Verhandlung und

die Zustellung der Entscheidung der Versiche¬

rungsämter, die allerdings für die Unfallversiche¬

rung an sich nicht in Betracht kommen, weil in

deren Bereich für die Entscbädigungsfeststellung
Entscheidungen der Versicherungsämter nicht in

Frage kommen. In den Kaiserl. Verordnungen,,
die eine Ergänzung der ReichsVersicherungs¬
ordnung über das Streitverfahren bilden, ist so¬

mit grundsätzlich der Gedanke des allgemeinen
Prozeßrechts zum Ausdruck gekommen, daß ein

Berechtigter, der einen Prozeßbevollmächtigten
bestellt hat, sich soll darauf verlassen können,
daß der Fortgang des Rechtsstreits vor den

Versicherungsbehörden auch ohne seine Mit¬

wirkung gewährleistet ist Insbesondere wird

nach den erwähnten Bestimmungen, da Ent¬

scheidungen, gegen die ein Rechtsmittel gegeben
ist, den Prozeßbevollmächtigten zuzustellen sind,
durch die Zustellung an die Partei selbst die

Rechtsmittelfrist nicht in Lauf gesetzt. Dabei

darf allerdings nicht unbeachtet bleiben, daß die

entsprechende Kaiserl.Verordnung über Geschäfts¬

gang und Verfahren des Reichsversicherungs¬
amts vom 24. Dezember 1911 gleichartige Vor¬

schriften weder für die Zustellung von Termins¬

benachrichtigungen noch von Entscheidungen ent¬

hält, obwohl auch im Verfahren vor dem Reichs¬

versicherungsamt noch an die Einhaltung einer

Notfrist gebundene Rechtsbehelfe gegen Ent¬

scheidungen (z. B. Vorentscheidungen der Vor¬

sitzenden der Senate) gegeben sind. Dieser Um¬

stand vermag aber natürlich den positiven Vor¬

schriften für den dem Verfahren vor dem Reichs¬

versicherungsamt vorangehenden Teil des Ent-

schädigungsfeststellungsverfahrens ihre rechtliche

Bedeutung nicht zu nehmen. Für das Fest¬

stellungsverfahren beim Versicherungsträger (Be¬
rufsgenossenschaft, Ausführungsbehörde), das bei

der Eigenart der Stellung dieser Organe in vielen

Beziehungen (Möglichkeit der Rechtskraft der

Bescheide, Einspruchsverfahren usw.) einem erst¬

instanzlichen Streitverfahren vom Gesetz gleich¬
gestellt und deshalb als solches zu behandeln

ist, enthält die RVO. keine den Verordnungen
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für die Oberversicherungsämter und Versiche¬

rungsämter über die Zustellung entsprechenden
Vorschriften, auch hat sie eine Ergänzung ihrer

Vorschriften über das Verfahren durch Kaiserl.

Verordnung nicht vorgesehen, eine solche Ver¬

ordnung ist daher auch nicht ergangen Für die

Anwendung geeigneter Vorschriften dieser Ver¬

ordnungen auf das Verfahren bei den Versiche¬

rungsträgern der Unfallversicherung spricht aber

die Erwägung, daß es sich da eben auch in

gewissem Sinne um ein erstinstanzliches Streit¬

verfahren handelt, in dem der Versicherungs¬
träger, obwohl Partei, doch zugleich eine dem

Versicherungsamt in der Kaiserl. Verordnung
ähnliche Stellung als Spruchstelle einnimmt, und

daß es zu Verwirrung und zu erheblichen Nach¬

teilen für die Beteiligten führen würde, wenn

man in solchen Fragen, wie der, ob die Rechts¬

mittelfrist durch die Zustellung An die Partei

selbst oder nur deren Bevollmächtigte in Lauf

gesetzt wird, von dem abweichen wollte, was in

der Kaiserl. Verordnung für die Versicherungs¬
ämter und in der Unfallversicherung selbst für

die zweite Instanz, die Oberversicherungsämter,
bindend vorgeschrieben ist. Nach alledem hat

der erkennende Senat angenommen, daß jetzt
seit dem Inkratttreten der RVO. und der sie

ergänzenden Kaiserl. Verordnungen entsprechend
dem allgemeinen Grundsatz des Prozeßrechts

auch im Ertschädigungsfeststellungsverfahren bei

den Versicherungsträgern der Unfallversicherung
der Ablauf der Rechtsmittelfristen gegenüber
Parteien, die einen Prozeßbevollmächtigten be¬

stellt haben, nur durch die Zustellung der Be¬

scheide usw. an den Prozeßbevollmächtigten
bewirkt wird. Ist das aber der Fall, so ist durch

die an den Vater des Klägers selbst statt an

die bevoll nächtigte Ehefrau bewirkte Zustellung
des Einspruchsbescheids vom 9. Januar 1918 die

Einspruchsfrist nicht zum Ablauf gebracht worden.

Beiläufig sei noch erwähnt, daß es sich nunmehr

zum Schutz der Parteien gegen ungetreue
Bevollmächtigte empfehlen wird, zugleich mit

der Zustellung an den Bevollmächtigten eine

Abschrift des zuzustellenden Schriftstücks an

die Partei selbst gelangen zu lassen. Aus

der Unwirksamkeit der Zustellung hinsichtlich

des Fristablaufs folgt aber noch nicht, daß die

Z .Stellung des Bescheids an den Vater des

Klägers auch ia jeder Beziehung unwirksam ist.

Denn die Tatsache bleibt bestehen, daß die Partei

selbst, das ist hier ihr gesetzlicher Vertreter,
einen formell richtigen, rechtsmittelfähigen Be¬

scheid mit einem der Sachlage entsprechenden
sachlicher Inhalt in die Hand bekommen und das

nach dem Gesetze gegebene Rechtsmittel eingelegt
hat, uud schon die erste Tatsache genügt nach

der ständigen Rechtsübung des Reichsver¬

sicherungsamtes, um als Unterlage des ent¬

sprechenden instanziellen Verfahrens zu dienen,
als auch die materiellen Wirkungen, die von der

Behändig ang der Entscheidung abhängig sind,
hervorgerufen. (Zu vergl. Handb. d. Unfallvers.

3 Aufl. Band I S. 667 Anm. 2 A->s. 5 [für Hebe¬

rollenauszüge] und S. 669 Anm. 4 [allgemein über

die Wirksamkeit ungültiger Zustellungen].)
Von dieser alten Rechtsübung abzuweichen,

soweit die Unterlage des Verfahrens in Frage
ist, hat der erkennende Senat auch im Hinblick

auf die veränderte Rechtslage keinen Anlaß ge¬
funden. Der Frage der weiteren materiellen

Wirkungen, z. B. hinsichtlich des Inkrafttretens

einer Rentenminderung (§ 610 RVO.) wird hier¬

durch nicht vorgegriffen. Deshalb bestand auch

hier, wo es sich um die erstmalige Feststellung
einer Dauerrente und einer Rente überhaupt
handelt, kein zwingender Grund, die Sache zur

anderweiten Bescheiderteilung in der berufs¬

genossenschaftlichen Instanz zurückzuverweisen,
vielmehr konnte, da ferner der Sachverhalt einer

weiteren Aufklärung nicht bedurfte, in der Sache
selbst entschieden werden.

Ist eine Berufsgenossenschaft im Rekurs¬
verfahren unter Aufhebung ihres ablehnenden
Bescheids zur Entschfidigungsleistung verurteilt

worden, so Ist sie nicht verpflichtet, einer an¬

deren im Rekursverfahren beigeladenen Berufs¬

genossenschaft, die früher zu dem gleichen
Entschädigungsansprüche durch einen ab¬

lehnenden, durch Berufung angefochtenen und

vom Oberversicherungsamte bestätigten Be¬

scheid selbstfindig Stellung genommen hatte,
diejenigen Kosten zu erstatten, welche dieser

Berufsgenossenschaft durch das Verfahren vor

dem Oberversicherungsamt erwachsen waren.

Die Rekursentscheidung 2753 (Amtl. Nachr. des

RVA. 1014 S. 720) findet keine Anwendung. (Ent¬
scheidung des Reichsversicherungsamts vom

16. März 1918 — I 1861/18.)
Eine landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

hatte durch Bescheid und Endbescheid den bei

ihr angemeldeten Entschädigungsanspruch einer
Verletzten mit der Begründung abgelehnt, daß

der Unfall nicht einem bei ihr versicherten land¬

wirtschaftlichen Betrieben zuzurechnen sei. Die

dagegen eingelegte Berufung ist vom Ober¬

versicherungsamt als unbegründet zurückgewiesen
worden. Das Urteil ist rechtskräftig geworden.
Etwa gleichzeitig hatte sich die Verletzte an eine

gewerbliche Berutsgenossenschaft gewandt, um

tür den Fall, daß der Unfall einem bei dieser
versicherten Betriebe zuzurechnen sei, Entschä¬

digungsansprüche bei ihr anzumelden. Die ge¬
werbliche Berufsgenossenschaft lehnte die Ent¬

schädigung ebenfalls ab, weil ein von ihr zu

entschädigender Unfall nicht vorliege. Ihr ab¬

lehnender Entbescheid wurde vom Oberversiche¬

rungsamt bestätigt, vom Reichsversicherungsamt
aber aufgehoben und die Berufsgenossenschaft
verurteilt, die Klägerin wegen des Unfalles zu

entschädigen.
Im Rekursverfahren ist die landwirtschaftliche

Berufsgenossenschaft auf Antrag der Verletzten

beigeladen worden. Sie hat dann gegen die ver¬

urteilte gewerbliche Berufsgenossenschaft An¬

spruch erhoben auf Erstattung der Kosten für

einen ärztlichen Befundbericht und einer Pauschal¬

gebühr von 16 Mk. für das zwischen der Ver¬

letzten und ihr anhängig gewesene Berufungs-
verrahren. Die gewerbliche Berufsgenossenschaft
erklärte sich zur Erstattung der Auslagen für den

Befundbericht bereit, lehnte aber die Erstattung
der durch das Verfahren vor dem Oberversiche¬

rungsamt entstandenen Kosten ab. Die von der

landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft da¬

gegen erhobene Beschwerde hat das Reichs¬

versicherungsamt, Abteilung für Unfallversiche¬

rung wie folgt zurückgewiesen:
Durch die von der Beschwerdeführerin er¬

wähnte Rekursentscheidung 2754 (Amtl. Nachr.

des RVA. 1914 S 72o) ist nicht die Berufsgenossen¬
schaft, welche den angefochtenen Bescheid er¬

lassen hatte, sondern eine andere erst im Rekurs-

verfahren beigeladene Berufsgenossenschaft zur

Entschädigung verurteilt worden. Im vorliegenden
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Falle haben aber sowohl die landwirtschaftliche
als auch die gewerbliche Berufsgenossenschaft
zu dem Entschädigungsanspruche der Verletzten

unabhängig voneinander durch Erteilung eines

Bescheids Stellung genommen. Es hat sich daher

bei dem zwischen der Verletzten und der landwirt¬

schaftlichen Berufsgenossenschaft wegen dieses

Unfalles anhängig gewesenen Rentenstreit um ein

selbständiges und zur Zeit der Verurteilung
der gewerblichen Berufsgenossenschaft bereits

rechtskräftig abgeschlossenes Verfahren gehandelt.
Dieses Verfahren konnte durch die spätere Bei¬

ladung der landwirtschaftlichen Berufsgenossen¬
schaft zu dem gegen die gewerbliche Berufs¬

genossenschaft eingeleiteten Streitverfahren nicht

wieder aufleben und ist nicht, wie die landwirt¬

schaftliche Berufsgenossenschaft annimmt, nach¬

träglich mit dem gegen die gewerbliche Berufs¬

genossenschaft anhängig gewesenen zu einem

einheitlichen Verfahren geworden. Die landwirt¬

schaftliche Berufsgenossenschaft hat daher die

Kosten des Verfahrens, die ihr durch die selb¬

ständige Stellungnahme zu dem Entschädigungs¬
anspruch entstanden sind, selbst zu tragen.

Soziale Chronik.

Krankenkassen und Wohnungsfrage. Die

Mitwirkung der Ortskrankenkassen bei der Ver¬

besserung des Wohnungswesens will der preu¬
ßische Staatskommissar für das Wohnungswesen
durch folgenden Erlaß vom 20. Januar 1919 fördern:

„Bei der praktischen Durchführung der

Wohnungsaufsicht hat sich, wie die Erfahrung
lehrt, dieMitarbeit der Krankenkassenverwaltungen
als sehr fördernd erwiesen. Es sei u. a. hervor¬

gehoben die hervorragende Tätigkeit der Allge¬
meinen Ortskrankenkasse der Stadt Berlin, die

durch ihre Untersuchungen zur Feststellung der

Wohnungsverhältnisse in Berlin wesentlich bei¬

getragen hat Die Organe der Kassen, insbesondere

die Krankenbesucher, sind vielfach in der Lage,
bei Ausübung ihrer Tätigkeit Mißstände im

Wohnungswesen festzustellen. Auch sind es in

der Regel sozial geschulte Personen, die den

Wert einer ordentlichen und gesunden Wohnung
für die Volksgesundheit und die soziale Wohl¬

fahrt zu beurteilen verstehen. Sehr wertvoll

erscheint diese Mitarbeit bei der Bekämpfung
ansteckender Krankheiten, von deren Vorhanden¬

sein die Beamten in der Regel frühzeitig Kenntnis

erhalten, so daß sie mithelfen können, die Weiter¬

verbreitung der Krankheiten durch ungünstige
Wohnungsverhältnisse zu verhindern.

Es ist hiernach wünschenswert, daß die ört¬

lichen Wohnungsaufsichtsorgane eine dauernde

Verbindung mit den Kassen zum Zwecke ihrer

Mitarbeit bei Verbesserung der Wohnungsver¬
hältnisse erstreben. Diese Mitarbeit könnte in

der Form organisch ausgebaut werden, daß die

Krankenbesucher an Hand eines einfachen For-

mulares dem betreffenden Wohnuagsamte oder

Wohnungsaufsichtsbeamten Mitteilung von

etwaigen Mißständen, die sie festgestellt haben,
machen.

In kleinen Gemeinden, in denen die Anstellung
eines berufsmäßigen Wohnungsaufsichtsbeamten
wegen des Mangels eines ausreichenden Be¬

tätigungsfeldes nicht angängig erscheint, käme
in Frage, den Krankenkassenbeamten auch die

Obliegenheiten der Wohnungsaufsichtsbeamten
zu übertragen sofern — was im Einzelfalle zu prüfen
bleibt — an der Eignung des betreffenden Beamte
Zweifel nicht bestehen. Selbstverständlich dürfte
dies nicht in ehrenamtlicher Form, sondern nur

gegen Gewährung einer angemessenen Vergütung
geschehen. Sollte ein derartiges Abkommen mit

den Krankenkassen der Genehmigung der für

dieselben zuständigenAufsichtsbehörden bedürfen,
so wäre diese von den Kassenverwaltungen ein¬

zuholen.

Dort, wo Wohnungsämter errichtet sind, wird

es sich ferner empfehlen, einen Vertreter der

Krankenkassen als Mitglied des Wohnungsamtes
heranzuziehen.44

Der Hauptverband der deutschen Ortskranken¬

kassen empfiehlt daraufhin den Krankenkassen

in Preußen dringend, sich rege an der Mitarbeit

auf dem Gebiete des Wohnungswesens zu be¬

teiligen. Erwünscht ist ein dauerndes Zusammen¬
arbeiten zwischen den örtlichen Wohnungsauf-
sichtsorganen und den Kassenvorständen, ins¬

besondere die Meldung ungünstiger Wohnungs¬
verhältnisse, die bei den Krankenbesuchen fest¬

gestellt werden. In kleineren Bezirken werden

auch die Krankenbesucher unmittelbar in den
Dienst der Sache gestellt werden können.

Ungelernte Arbeiter und ünfallhäufigkelt.
Im „Zentralblatt für Gewerbehygiene44 weist

Dr. Hanauer auf das Steigen der Unfälle durch

die zunehmende Einstellung der ungelernten Ar¬

beiter in den Kriegsjahren hin. Die Fälle der

durch Unfall Schwerverletzten sind in den ersten

Jahren um 1 bis 2 v. H. gestiegen und jedenfalls
auch in dem letzten Teile des Krieges, für den
dem Verfasser noch keine Zahlen vorlagen, noch

weiter. Die Zahlen lehren, in welch besonderem
Maße die Überwachung der Betriebe, die un-

gelernte Arbeiter beschäftigen, notwendig ist und

esonders auch der Betriebe, in denen Frauen
arbeiten.

Arbeitsstätten für Tuberkulöse. Die Tuber¬

kulose hat durch den Krieg gerade in den untersten

Volksschichten eine ungeheure Verbreitung ge¬
funden. Es ist die erste aller volksgesundheit¬
lichen Aufgaben, sie zu bekämpfen. Tausende
und aber Tausende unserer Volksgenossen würden

länger sich ihres Lebens freuen können, wenn

ihr tuberkulöser Körper den beruflichen Anstren¬

gungen nicht zu sehr ausgesetzt wäre. Alle Er¬

folge der Anstalten und dergleichen werden durch
die nachfolgende Arbeit wieder aufgehoben. Des¬
halb verlangt Grotjahn in seiner „Sozialen Pa¬

thologie44 (Berlin 1915) einen Ausbau der Heil¬

anstalten in der Art, daß mit ihnen Arbeitsstätten
verbunden werden (leicht herstellbare Fabrikate
der Hausindustrie, Produktion von landwirtschaft-

licnen Erzeugnissen usw.). Hierdurch würde auch

eine Verbilligung des Betriebes zu erwarten sein*

Bei der Ausdehnung, die die Tuberkulose durch
den Krieg genommen hat, ist diese Frage besonders
aktuell und der Wert derartiger Einrichtungen
ist so einleuchtend, daß man sich an maßgebender
Stelle mit dieser Frage einmal beschäftigen sollte.

Verantwortlich für E*<Ukdon Josef Aman, Berlin. Verl»«: C. Oiebel, Berlin. Druck: A. 8chlicke * Cie., Berlin NK
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Es wäre falsch, den Eintritt hinauszuschieben.

Jeder sorge rechtzeitig für seine Angehörigen!

3532?546
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eteüettloflgCeia befondere unter unferen ijcinu

gefegten äriegeteUnebntern und unferen ioeibüCa)en
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für beföUuntgtc Unterbringung geforgt werden*

Jede offene Stellung bei 6eb*5rden. firanfetiPafTcn,

Berufegenoffen^often, ZU^teamDaUen, Potent'

anmalten, Derfl^erungegefcUföaftcn und Jndufkic*

betrieben if! fofort unferem auflandigen totte*? oder

unferem 3enaraU6teüenna<fju>es0 au melden.

tUit oUcrt tttittcln muß die 6teUem>ermttteSung

gefördert tverden.
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Verfragsformulare
zur Anstellung auf Grund der Dienstordnung

Preis:

bis 25 Stück pro Stück 2« PI.

darüber
„ „

15
w

hält vorrätig

Verlagsbuchhandlung Carl Giebel
Berlin 0 27, Dircksenstraße 4.

Von der

Pensions- und Hinterbliebenenfursorge
des Verbandes der Bureauangesteilten

können im Einzelfall bereits nach 5 Jahren gewahrt werden:

IrwBlIrtenunterstUtzung: 150 Mk. Jährlich pro Anteil (der Satz

steigt mit der Dauer der zurückgelegten Wartezeit);
mtersunterstUtzung: nadi vollendetem 65.Lebensjahre in Höhe

der InwaiidenunterstUtzung;
Wltwenunterstützung: 50 v.H. der InvalidenunterstQtzung;
WaisenunterstUtzung an Waisen Im Aiter bis zu 16 Jahren.

An Beitragen Ist pro Unterstützungsanteil und Monat zu zahlen:

1,10 Mk. von Mitgliedern, die Im Alter bis zu 40 Jahren

1.50 M. » n n m *
50

„

2.— mm . n n
höheren Alter Anteile erwerben.

Es können bis zu fünf Anteilen Qbernommen werden.

Beitrittsformulare und nähere Auskünfte übermittelt auf Wunsch die

Hauptgeschäftsstelle des Verbandes

VerbandsVorsitzender Carl Giebel. Beriin 0 27. Dircksenstrafie 4.

Dr. F. E. Petri

in der deutschen Schrift-

und Umgangssprache.

Große Ausgabe
30. Auflage, vollständig neu bearbeitet

von Oberlehrer Lie. Dr. Wilhelm Erbt

75 Drudebogen • 1200 Selten mit Ober

100000 Worterklarungen

Gebunden 10 Mark

Volks - Ausgabe
39. Auflage, neu bearbeitet von Prof.

Dr. Rudolf Krauße

55 Drudebogen • 862 Seiten mit etwa

70000 Worterklärungen
Gebunden 7,00 Mark

Zu beziehen durch die

Verbands BaehhaDdlang Carl Giebel,
Berlin 0 27, Direksenstrasse 4.

7eugnisabsdiriften
fertigt schnellstens, sauber und

preiswert an

DflAftlfl Vertrieb von Maschinen

rUjIllUf und Bureaubedarf.

Berlin W 35. Potsdamer Strafte 113,
Fernruf: Kurfürst 9497. Lützow 7059.

Jutistische
Werke oller

Art, Rlassiker-Ausgaben

und sonstige literarische

Erscheinungen
können bezogen werden durch die

VoüBlIilHililullug Carl Giebel
Berlin 0 27, Dircksenstrafie A.

Weiße Briefümscblflge, Am,
hellroter Siegellack, *Hs&r*
hellflQssIger Bureauleim

in Dosen (250 g) mit Pinsel,

liefert preiswert

Qm(Ann Vertrieb von Maschinen

rUsIUUa und Bureaubedarf.
Berlin W 35. Potsdamer Strafte 113.

Fernruf: Kurfürst 9497. Lützow 7059.

Verla« C Oiebel. Berlin 0 27. Dircksenstraße 4 - Verantwortlich für den Anzeigenteil: H. Zaddach, Berlin.

Druck von Alexander 8chlicke fc Cie.. Berlin N 24, Klsasw Straße 86-8»«.


